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1 Zusammenfassung 
Das Jahr 2021 stellt das achte Geschäftsjahr des LEV Bodenseekreis dar. Der Anteil der Ge-
schäftsführungsaktivitäten ist mit der Einrichtung der neuen Biotopverbund-Projektstelle im 
Vorjahr leicht angestiegen. 
 
Bei der Umsetzung von bestehenden Natura 2000-Managementplänen wurden umfangreiche 
Maßnahmen für verschiedene Lebensraumtypen und in diversen FFH-Gebieten durchgeführt. 
Einen besonderen Stellenwert hat die umfangreiche Kommunikation und Anbahnung von Wie-
derherstellungsverträgen zur Zurückholung von verloren gegangenen Mageren Flachland-
Mähwiesen in drei prioritär zu bearbeitenden FFH-Gebieten eingenommen. Nach der großflä-
chigen Freistellung der ehemaligen Kiesgrube Urnau im FFH-Gebiet „Rotachtal Bodensee“ 
konnte im Jahr 2021 eine Ziegenbeweidung zur dauerhaften Offenhaltung etabliert werden. 
Die selektive Frühjahrsmahd des invasiven Neophyten Goldrute wurde mit angepasster Me-
thodik und mit großem Erfolg fortgeführt. 
 
Neben Artenschutzmaßnahmen zur Förderung der Gelbbauchunke in der ehemaligen Kies-
grube Urnau und am Kressbronner Bodenseeufer waren insbesondere die drei im Faltblatt 
„Wiesengräben und -bäche – Hier steckt viel Leben drin!“ vorgestellten Fließgewässerarten im 
Fokus. Im Oktober fand eine mit 500 Besucherinnen und Besuchern gut angenommene, lan-
desweite Online-Fachtagung zur artenschonenden Gewässerunterhaltung statt. Auch kon-
krete Maßnahmen für die Helm-Azurjungfer bzw. Bachmuschel wurden durchgeführt und in-
tensiv vorbereitet. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit war aufgrund der Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 nur einge-
schränkt möglich. Ein schöner und guter Anlass aber war die LEV-Ausstellung „Landschafts-
erhaltungsverbände – Partner für die Biodiversität“ im Treffpunkt BW auf der Landesgarten-
schau in Überlingen zwei Wochen Anfang August, auf der unter anderem naturkundliche Ex-
kursionen in den Uferpark angeboten wurden. Bei der Pressearbeit ergab sich ein Schwer-
punkt zum Biotopverbundprojekt. 
 
Beim Biotopverbundprojekt gingen viele Kommunen konkrete Schritte zur Beauftragung der 
Planungen zur Konkretisierung des landesweiten Fachplans Biotopverbund, namentlich die 
Stadt Markdorf, die Gemeinden Kressbronn und Meckenbeuren sowie der Gemeindeverwal-
tungsverband Meersburg mit seinen fünf Kommunen. Neben diesen und weiteren Städten und 
Gemeinden wurden auch die Bauernverbände und zum Teil die Naturschutzverbände intensiv 
in Sachen Biotopverbund beraten und informiert. Dieses Projekt zur Umsetzung des landes-
weiten Biotopverbunds ist für den LEV zentral. 
 
Daneben beteiligten sich die LEV-Mitarbeiter auch an Projekten Dritter, zum Beispiel an den 
Bemühungen zu einer besseren Vermarktung von Streuobstprodukten, nachdem zwei große 
Keltereien in der Region ihre langjährigen Verträge gekündigt hatten. Der LEV ist auch aktiv 
im LIFE-Projekt „Insekten fördernde Regionen“ der Bodensee-Stiftung und führte das Blüh-
streifen-Projekt der UNB erfolgreich fort.  
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2 Einleitung 
Der Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V. (im Folgenden LEV genannt) wurde 
am 23.07.2013 gegründet. Hiermit wird für das Jahr 2021 der achte Geschäfts- und Tätigkeits-
bericht des LEV Bodenseekreis vorgelegt. Dieser dient gleichzeitig als sachlicher Verwen-
dungsnachweis für die Zuwendungen des Landes zu den Personalkosten bzw. des Kreises 
für Personal- und Sachkosten. 

3 Vereinsaktivitäten 

3.1 Gremiensitzungen 
Die extra um ein Jahr verschobene LEV-Mitgliederversammlung mit Exkursion in Stetten 
konnte aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie auch im Frühjahr 
2021 zunächst nicht stattfinden und wurde erneut in den Herbst verschoben.  

 
Am 04.10.2021 konnte die LEV-Mitglie-
derversammlung dann schließlich im 
Ratssaal und mit anschließender Ex-
kursion durch Stetten in Präsenz durch-
geführt werden (vgl. Abb. 1). Neben den 
üblichen Formalitäten wie der Annahme 
des Kassenabschlusses 2020 und der 
Entlastung des Vorstands stand bei der 
Mitgliederversammlung turnusgemäß die 
Wahl des Vorstands an. Bei den zu wäh-
lenden Vorstandsmitgliedern hat es keine 
Veränderungen gegeben, einzig bei den 
vom Regierungspräsidium Tübingen ent-
sendeten Vertretern: Die Abteilung Land-

wirtschaft wird zukünftig Dr. Ottmar Röhm und der Naturschutz von Stefan Schwab vertreten. 
Inhaltlich ging es beim Rückblick auf das Arbeitsprogramm 2021 schwerpunktmäßig um die 
Rückholung von FFH-Mähwiesen und Artenschutz an Gewässern sowie bei der Exkursion um 
den Biotopverbund (Abb. 1), dazu wurden auch örtliche Bio-Landwirte zur Diskussion gebeten. 
 
Die Fachbeiratssitzung fand am 19.10.2021 im Landratsamt in Präsenz statt. Neben einem 
Rückblick auf das Arbeitsjahr 2021 (erneut mit den Schwerpunkten Mähwiesen und Arten-
schutz an Gewässern) stellte Herr Ueber die aktuellen Entwicklungen im Biotopverbundprojekt 
vor. Zentraler Bestandteil der Sitzung war erneut die Aufstellung des Arbeitsprogramms für 
das Jahr 2022.  
 
Die Vorstandssitzung am 18.11.2021 fand aufgrund der Coronalage erneut als Videokonferenz 
statt. Beim Jahresrückblick 2021 wurde ein Schwerpunkt auf das Thema Gewässerunterhal-
tung gelegt und auch hier wurden die Biotopverbund-Entwicklungen vorgestellt. Neben den 
Verabschiedungen von Haushaltsplan und Arbeitsprogramm 2022 wurden auch die Fachbei-
ratsmitglieder für den nächsten Fünfjahres-Zeitraum bestellt. 

 
Abb. 1:  Thomas Ueber (links) erläutert  Biotopverbundpla-

nungen bei der Exkursion zur LEV-Mitgliederver-
sammlung in Stetten. Foto: D. Doer, 04.10.2021. 
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4 Verwaltung & Geschäftsführung 

4.1 Allgemeine Verwaltung 
Seit 2016 ist das folgende Sparkassenkonto das Geschäftskonto des LEV Bodenseekreis (vgl. 
LEV BODENSEEKREIS 2016, 2017): 
 
Kontoinhaber: Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V. 
Bank:  Sparkasse Bodensee 
IBAN:  DE66690500010026092718 
BIC:  SOLADES1KNZ 
 
Die Überweisung der Gehälter sowie der Lohnnebenkosten wurde vom Hauptamt in bewährter 
Form fortgeführt. Die Landesförderung der 1,5 Geschäftsstellenanteile wird zunächst auf das 
LEV-Konto überwiesen und von dort an das Landratsamt weitergeleitet. Außerdem wird paral-
lel zur halbjährlichen Auszahlungsantragsstellung der Landesförderung der jeweilige Zu-
schuss des Kreises angefordert und anschließend zusammen mit der Landesförderung zu-
rücküberwiesen. Genau so wird auch mit den Personalkosten des Projektmitarbeiters Thomas 
Ueber verfahren, wobei bei diesem auch die Sachkosten zu 100% vom Land gefördert werden. 

4.2 Geschäftsführung 
Seit im LEV Bodenseekreis drei Mitarbeiter beschäftigt sind, haben die Geschäftsführungsauf-
gaben anteilig etwas zugenommen. Außerdem übernahm der Geschäftsführer die inhaltliche 
Vertretung im Biotopverbundprojekt während der Elternzeit von Herrn Ueber von Mai bis Juli 
2021. Im Mai und Juli wurden mit der Gemeinde Immenstaad und der Stadt Überlingen die 
letzten verbliebenen Kommunen im Bodenseekreis Mitglied im LEV, darüber wurde auch 
durch Pressarbeit berichtet (vgl. Kap. 6.2 und 12, S. 46). Von August bis Oktober 2021 betreute 
der LEV Bodenseekreis mit Frau Fabienne Raabe (Universität Konstanz) die zweite Praktikan-
tin. Das freiwillige Praktikum wurde gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) 
ausgerichtet und die stellvertretende LEV-Geschäftsführerin Frau Seif betreute Frau Raabe. 
 
Im Jahr 2021 fanden alle Bezirkssprechersitzungen (LEV-Geschäftsführer Doer wurde 2018 
zum Bezirkssprecher gewählt, vgl. LEV BODENSEEKREIS 2019) und auch das LEV-Jahrestref-
fen digital statt. Bei letzterem regte Herr Doer einen DVL-Online-Stammtisch zum Thema Biber 
an, der dann auch im Dezember mit großer Resonanz stattfand (vgl. Kap. 5.10.9, Tabelle 1). 

4.3 Kooperations- & Abstimmungstreffen 
Das siebte Pflegegespräch von UNB und LEV fand am 16.03.2021 zum ersten Mal digital statt, 
die Kollegen des Regierungspräsidiums Tübingen richteten dazu freundlicherweise eine Web-
Ex-Videokonferenz ein. Nach dem Erfolg im Vorjahr, dass man zu einem Schwerpunktthema 
auch Externe einlädt (vgl. LEV BODENSEEKREIS 2021), wurden 2021 zum Artenschutz auf Pfei-
fengras-Streuwiesen die Artenschutzprogramm-Bearbeiter Holger Loritz und Martin Behrens 
(Schmetterlinge) sowie Alfred Buchholz (Pflanzenarten, hier schwerpunktmäßig das Sumpf-
Glanzkraut, Liparis loeselii) eingeladen (vgl. Kap. 5.10.3 und 5.10.8). Aufgrund der fortdauern-
den Corona-Pandemie fanden im Jahr 2021 verstärkt Besprechungen als digitale Videokonfe-
renzen statt. Nichtsdestotrotz wurden vom LEV Bodenseekreis auch wieder viele Ortstermine 
zur Absprache von Maßnahmen oder LPR-Verträgen im Gelände durchgeführt. 
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Die Zielkonzeption des Landes Baden-Württemberg zur Erreichung eines günstigen Erhal-
tungszustands für Offenland-Lebensraumtypen (LRT) wurde ohne Veranstaltungen fortge-
führt, insbesondere zum Erhalt und zur Entwicklung von Pfeifengras-Streuwiesen und Kalkrei-
che Niedermoore (vgl. z.B. Kap. 5.10.2, LEV BODENSEEKREIS 2021). 
 

4.4 Fortbildungen 
Aufgrund der fortdauernden Corona-Pandemie fanden viele Fortbildungen und Fachtagungen 
online statt. Ein paar wenige Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Grünlandseminar im Na-
turschutzzentrum Obere Donau (vgl. Tabelle 1), konnten in Präsenz durchgeführt werden. Ins-
gesamt nahmen die drei LEV-Mitarbeiter an 21 Fortbildungen oder Fachtagungen, viele davon 
zum Biotopverbund oder zur Gewässerökologie, teil (vgl. Tabelle 1). 
 
Tabelle 1: Fortbildungen und Fachtagungen, welche die LEV-Mitarbeiter im Jahr 2021 besucht haben 

Termin Fortbildung bzw. Veranstaltung Veranstalter, Ort Teilnehmer 
24.02. Online-Kongress „Weiden! Wege zur 

Bewahrung der Biodiversität“ 
Online aus der Naturschutz-
Akademie, Stuttgart 

Fr. Seif,  
Hr. Ueber 

21.04. Schulung "Fachplan Biotopverbund 
Offenland und Generalwildwegeplan“ 

Online-Veranstaltung der 
LUBW 

Hr. Ueber, 
Hr. Doer 

07.05. Biotopverbund-Schulung „Grundla-
gen Gewässerlandschaften“ 

Online-Veranstaltung der 
LUBW 

Hr. Ueber, 
Hr. Doer 

21.05. Schulung „Regionale und kommu-
nale Biotopverbundplanung“ 

Online-Veranstaltung der 
LUBW 

Hr. Doer 

27.05. DVL-Stammtisch zum Thema Streu-
obst 

DVL, Videokonferenz Fr. Seif 

8.6. 15. Landesweiter Streuobsttag 
Baden-Württemberg 

Akademie Ländlicher Raum 
BW und weitere, Videok. 

Fr. Seif 

17.06. Biotopverbund-Schulung "Ökokonto 
und Flächenverfügbarkeit“ 

Online-Veranstaltung der 
LUBW 

Fr. Seif 

18.-19.06. Fachseminar "Wiesen, Weiden, Ma-
gerrasen – pflanzensoziologische Be-
stimmungsgrundlagen für die Praxis 
im (FFH-) Grünland " 

NAZ Obere Donau, Beuron 
(vorab Theorieteil als Video-
konferenz am 19.05.) 

Hr. Doer 

08.07. Schulung „"Zielarten des Biotopver-
bunds im Offenland" 

Online-Veranstaltung der 
LUBW 

Hr. Doer 

13.07. Biotopverbund-Workshop zum Mus-
terleistungsverzeichnis 

Online-Veranstaltung der 
LUBW 

Hr. Ueber 

21.09. Online-Fortbildung „Landschaftspfle-
gerichtlinie – Austausch und Ausblick 
(Schwerpunkt Biotopverbund)“ 

LEL, Videokonferenz Hr. Ueber, 
Hr. Doer 

23.09. Landschaftspflegetag BW „Feldvögel 
im Offenland-Biotopverbund“ 

Akademie der LEL & LEV-
Koord., Rottenburg/Neckar 

Hr. Doer 

01.10. Regionaltreffen Bodensee/Ober-
schwaben Netzw. Naturschutz RPT 

Netzwerk Naturschutz im 
RPT, Wilhelmsdorf 

Hr. Doer 

06.10. Online-Fortbildung „Sicher auftreten 
und kommunizieren in schwierigen 
Situationen“ 

LRA, Videokonferenz Hr. Ueber 

08.10. Online-Fortbildung „Landschaftspfle-
gerichtlinie Teil B-F - Grundlagen und 
LaIS“ 

LEL, Videokonferenz Hr. Ueber 

12.10. Online-Fortbildung „Stimmworkshop 
– Grundkurs“ 

LRA, Videokonferenz Hr. Doer 
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Termin Fortbildung bzw. Veranstaltung Veranstalter, Ort Teilnehmer 
09.11. Online-Fortbildung „Möglichkeiten 

der Umsetzung von Biodiversitäts-
maßnahmen im landwirtsch. Betrieb 

LEL, Videokonferenz Hr. Ueber 

15.11. Gewässerökologisches Tutorium RP Tübingen, Videokonf. Hr. Ueber & Doer 
23.11. Infotermin - LPR Förderperiode ab 

2023 und LaIS 2.0 
Umweltministerium, Video-
konf. 

Hr. Doer & Fr. 
Seif 

25.11. DVL-Online-Stammtisch zum Biber DVL, Videokonferenz Hr. Doer 
30.11. Insektenförderung im Ackerbau Bodenseestiftung Fr. Seif 
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5 Umsetzung Managementpläne NATURA 2000 

5.1 Allgemeines 
Die Umsetzung der Managementpläne (MaP) für FFH- und Vogelschutzgebiete im Bodensee-
kreis bildet einen Arbeitsschwerpunkt des LEV Bodenseekreis. Die jeweiligen Management-
pläne zu den europäischen Schutzgebiete wurden in den LEV-Jahresberichten nur einmal 
ausführlicher vorgestellt (vgl. Kap. 5.2 bis 5.9 in LEV BODENSEEKREIS 2015-2021). 
 

5.2 FFH-Gebiet „Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft“ (DE 8220-
342) 

5.2.1 Schutz der Lebensstätten des Bodensee-Vergissmeinnichts und der Strandrasenge-
sellschaft 

Bei der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen UNB und LEV in diesem FFH-Gebiet hat letz-
terer im Wesentlichen den Schutz der Strandrasengesellschaft übernommen (vgl. LEV BODEN-
SEEKREIS 2020-21, s. auch Managementplan: REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2018). Anfang 
April haben LEV-Mitarbeiter zusammen mit Kollegen der AGBU die Auspflanzungsflächen ver-
schiedener Strandrasen-Arten im Uferpark der Landesgartenschau besucht. Der Ortstermin 
sollte eigentlich auch der Vorbereitung der öffentlichen Exkursion dienen, die dann aber 
corona-bedingt ausgefallen ist (vgl. Kap. 6.3). Die Bearbeiter des Artenschutzprogramms von 
der AGBU, welche auch die Auspflanzungsmaßnahmen fachlich begleiten, ziehen drei Jahre 
nach der Auspflanzung im April 2018 ist eine positive Bilanz in einem neuen Kapitel ihres 
Jahresberichts 2021 (BÜRO FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE 2021). So haben sich die Bestände 
des Strandlings (Litorella uniflora) positiv entwickelt, aber auch von der Bodensee-Schmiele 
(Deschampsia rhenana, vgl. Abb. 2b) wuchsen Ende 2021 noch viele Horste. Einzig das Bo-
densee-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri, Abb. 2a), das aufgrund der langen Überstau-
ungen der letzten Jahre insgesamt stark abgenommen hat, ist auch auf den Auspflanzungs-
flächen bis Herbst 2021 zurückgegangen (BÜRO FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE 2021). 
  

Abb. 2:  (a) Bodensee-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri, im Hintergrund links auch ein Schnittlauch, Al-
lium schoenoprasum) in den Strandrasen-Auspflanzungsflächen des Uferparks der Landesarten-
schau Überlingen 2021; (b) Übersichtsfoto des westlichen Teils der Auspflanzungsfläche, die Horste 
der ebenfalls endemischen Bodensee-Schmiele (Deschampsia rhenana) sind zu erkennen. Fotos: D. 
Doer, 07.04.2021. 
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Die Mahd von Konkurrenzpflanzen von Strandrasen ist auch 2021 an den Standorten Nußdorf 
bzw. Untermaurach und auf der Renaturierungsfläche Sipplingen fortgeführt worden (vgl. LEV 
BODENSEEKREIS 2020-21). Vorkommen von Strandrasen und Schilf in Uhldingen-Mühlhofen 
wurden in der Vergangenheit gegen Erholungssuchende ausgezäunt. Diese Schutzzäune wur-
den 2021 an einigen Stellen repariert und in Richtung des Sees verlängert. 
 

5.3 FFH-Gebiet „Bodenseehinterland bei Überlingen“ (DE 8221-341) 

5.3.1 Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für Kalk-Magerrasen (FFH-LRT 6210) 
und Magere Flachland-Mähwiesen (FFH-LRT 6510) 

Im Mai 2021 wurde Herr Landrat Wölfle (sowie alle weiteren Landräte in Baden-Württemberg) 
vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sowie dem Ministerium für Ernäh-
rung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz angeschrieben mit dem Anliegen, dass Ver-
lustflächen, die ihren Status als geschützter FFH-Lebensraumtyp „Magere Flachland-
mähwiese“ (MFlMw) verloren haben, wieder zu MFlMw zurückentwickelt werden sollen. Die-
ses Anschreiben war sogar bereits für März und dann Sommer 2020 angekündigt. Hintergrund 
ist ein EU-Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission mit dem Vorwurf, dass 
sich die Bundesrepublik Deutschland nicht ausreichend für den Schutz der MFlMw eingesetzt 
habe. Das auf den Bodenseekreis bezogene Anschreiben der Ministerien listete drei FFH-
Gebiete auf, in denen die erforderlichen Schritte zum Ausgleich des Defizits an MFlMw bis 
zum 31.03.2022 eingeleitet werden sollten, nämlich die FFH-Gebiete 1) „Bodenseehinterland 
bei Überlingen“, 2) „Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf“, und 3) „Rotachtal 
Bodensee“. In erster Linie sollen hierzu sogenannte Wiederherstellungsverträge (unentgeltli-
che öffentlich-rechtliche Verträge) mit den Bewirtschaftern bzw. Eigentümern abgeschlossen 
werden, so dass der Status als MFlMw durch eine geeignete Form der Bewirtschaftung inner-
halb der Vertragslaufzeit von 6 Jahren (mit einmaliger Option auf Vertragsverlängerung um 
weitere 6 Jahre) wieder erreicht wird. Lediglich, wenn der Verlust des Status nicht dem Bewirt-
schafter angelastet werden kann, oder wenn die Flächen durch Nutzungsaufgabe verbracht 
und verbuscht waren, können LPR-Verträge zur Wiederherstellung abgeschlossen werden.  
 
Tabelle 2: Erst- und Wiederholungskartierungen an Mageren Flachlandmähwiesen in den drei Priorität-1-

FFH-Gebieten 

Prio 1 Gebiete Fläche 6510 
im Jahr 2004 
(ca. ha) 

Jahr der Wie-
derholungs-
kartierung 

Anteil  
Verlust- 
flächen 

Anzahl Ver-
lustflächen-
komplexe 

Fläche Ver-
lustflächen 
 (ca. ha) 

Rotachtal Bodensee 13,7 2016 77% 11 10,6 
Bodenseehinterland 
bei Überlingen 

37,8 2008 60% 20 22,6 

Bodenseehinterland 
zw. Salem und Mark-
dorf 

11,1 2008 64% 4 7,0 

 
Im Bodenseekreis erfolgte die Erst-Kartierung der MFlMw im Jahr 2004 und die Wiederho-
lungskartierungen im Zuge der Managementplan-Erstellungen. Da es sich beim FFH-Gebiet 
„Bodenseehinterland bei Überlingen“ um einen sehr alten MaP (REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBIN-
GEN 2011a) handelt, sind die Verlustflächen in diesem noch nicht als solche dargestellt und 
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benannt. Tabelle 2 zeigt die Flächensumme an MFlMw vor und nach den Wiederholungskar-
tierungen und den Anteil an MFlMw, die als Verlustfläche kartiert wurden.  
 
Da die betroffenen Verlustflächen im Wirkkreis des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptver-
bands (BLHV) liegen, wurde dieser als erster Schritt über die Handlungsanweisung des UMs 
und MLRs und das geplante Vorgehen informiert. Als zweiter Schritt wurden die Bewirtschafter 
der Verlustflächen (sowie einige Grundstückseigentümer) durch LEV (Frau Seif), Untere Na-
turschutzbehörde (Herr Pflug, Sachgebietsleiter) und Landwirtschaftsamt (Herr Dr. Gabele, 
Amtsleiter) zu der Verpflichtung zur Wiederherstellung und den geplanten Ortsterminen ange-
schrieben. Um Informationen über die Flächen und die historische sowie aktuelle Bewirtschaf-
tung zu erfahren, die vermutlichen Verlustgründe zu eruieren und die geeignete Form der Be-
wirtschaftung zur Wiederherstellung der MFlMw zu erarbeiten, hat sich Frau Seif daraufhin mit 
den Bewirtschaftern der Verlustflächen dieser drei FFH-Gebiete vor Ort getroffen. Unterstützt 
wurde der Großteil der Treffen durch Frau Welsch des Landwirtschaftsamtes. Ferner wurden 
viele Termine im Deggenhausertal durch den BLHV (Ortsgruppe Deggenhausertal) und auf 
der Gemarkung der Stadt Überlingen durch Herrn Brantner (Abt. Grünflächen, Umwelt und 
Forst der Stadtverwaltung Überlingen) begleitet. In den Naturschutzgebieten „Schwarzer Gra-
ben“ und „Hepbacher-Leimbacher Ried“ wurde die Bearbeitung der Mähwiesen-Wiederher-
stellung hingegen von der Unteren Naturschutzbehörde Bodenseekreis übernommen.  
 
Folgendes kann zu Tabelle 3 und der Aufstellung von Anschreiben und Ortsterminen erläutert 
werden. Teilweise werden mehrere Verlustflächenkomplexe von demselben Bewirtschafter 
genutzt, teils war ein Anschreiben fachlich nicht sinnig. Auf den gemeinsamen Ortstermin ha-
ben einige Bewirtschafter verzichtet. In einigen Fällen kann ein LPR-Vertrag / Auftrag zur Wie-
derherstellung abgeschlossen werden, da die Flächen wegen Nutzungsauflassung verbrach-
ten oder die MFlMw durch einen langjährigen LPR-Extensivierungsvertrag entstanden waren. 
In wenigen Fällen zeichnet sich wegen fehlender Kooperationsbereitschaft ein Verwaltungsakt 
mit Wiederherstellungsanordnung und Bußgeld an. Im Großteil der Fälle konnten jedoch be-
reits Wiederherstellungsverträge abgeschlossen werden oder bahnen sich zumindest an (Ta-
belle 3).  
 
Tabelle 3: Aktueller Bearbeitungsstand zur Wiederherstellung der Mageren Flachlandmähwiesen in den 

drei Priorität-1-FFH-Gebieten, wobei Mehrfachzählungen möglich sind; Liste ist nicht abschlie-
ßend 

Prio 1 Gebiete Anschreiben an 
Bewirtschafter 

Ortstermine 
mit Bewirt-
schaftern 

W.Vertrag 
(anbahnend 
oder abge-
schlossen) 

VwA 
(anbahnend) 

Neue LPR 
Verträge / 
Aufträge  

Rotachtal 
Bodensee 
(11 Komplexe) 

8 6 2 1 2 

Bodenseehinterland  
b. Überlingen 
(20 Komplexe) 

15 13 10 1 4 

Bodenseehinterland 
zw. S. u. M. 
(4 Komplexe) 

3 3 1 0 1 
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Die Verlustgründe, die sich auf Basis der Ortsbesichtigungen und der Gespräche mit den Be-
wirtschaftern vermuten lassen, sind mannigfaltig (Tabelle 4). Lediglich in zwei Fällen konnte 
eine Nutzungsänderung ermittelt werden, wobei in den anderen Fällen sukzessive und unauf-
fällige, aber faktische Nutzungsänderungen nicht ausgeschlossen werden können. Auf keiner 
Fläche konnte eine Nutzungsintensivierung seit 2004 festgestellt werden. Einige Flächen sind 
wegen Nutzungsaufgabe verbracht. Ein größeres Problem stellt Beschattung durch angren-
zenden Wald dar, welche allerdings als Verschlechterungsgrund kaum aufgehoben werden 
kann. Eine starke Bodenfeuchte ist im FFH-Gebiet „Bodenseehinterland bei Überlingen“ auf 
60 % der Flächen ein ursächlicher oder beteiligter Verlustgrund, was neben den guten Böden 
eine Besonderheit des Bodenseekreises für das Land Baden-Württemberg darstellen dürfte.  
 
Tabelle 4: Vermutete Verlustgründe in den drei Priorität-1-FFH-Gebieten, wobei Mehrfachzählungen mög-

lich sind; Liste ist nicht abschließend 

Prio 1 Gebiete Beschattung Boden-
feuchte 

Nutzungs-
änderung / 
Intensivie-

rung 

Ausma-
gerung 

Nutzungs-
aufgabe 

Rotachtal 
Bodensee 
(11 Komplexe) 

4 1 2 1 2 

Bodensee-hinterland  
b. Überlingen 
(20 Komplexe) 

4 12 0 3 5 

Bodenseehinterland 
zw. S. u. M. 
(4 Komplexe) 

1 1 0 0 0 

 
Bzgl. des LRTs „Kalk-Magerrasen“ wurden die Beweidungs- und Mahdverträge zur Pflege von 
Steilhängen und Flächen mit Bestands-/Entwicklungsflächen Kalkmagerrasen (REGIERUNGS-
PRÄSIDIUM TÜBINGEN 2011a) im Teilgebiet Gegez und Guckenbühl wie bisher weitergeführt. 
Die im Vorjahr entbuschte Pappelsukzession auf dem verbuschten, geschützten Waldbiotop 
„Halbtrockenrasen O Bonndorf“ wurde in 2021 mit Forstmulcher an Funkraupe gemulcht, um 
die Reste der Verbuschung und die Wurzelstöcke möglichst zu beseitigen.  
 

5.4 FFH-Gebiet „Deggenhauser Tal“ (DE 8222-341) 

5.4.1 Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für Kalkreiche Niedermoore [7230], 
Pfeifengraswiese [6410] und Kalktuffquellen [*7220]  

Im Winter 2020/2021 fand ein Treffen statt zwischen der UNB, dem LEV und Herrn Sauer, 
ASP-Beauftragter für Moose im RP Tübingen auf einem Quellmoor- bzw. Kalktuffstandort an 
den Rappenfelsen (prioritärer FFH-Lebensraumtyp ‚Kalktuffquellen‘, jedoch außerhalb des 
FFH-Gebiets, mit Vorkommen der ASP-Moosart Sichel-Starknervmoos (Palustriella commu-
tata var. falcata), RL BW 2). Anlass war, dass Herr Sauer ein Trockenfallen der Kalktuffquelle 
feststellte und Maßnahmen dagegen sowie weitere Pflegearbeiten vorschlug. Im Frühjahr 
wurde der Standort durch den Pflegetrupp der UNB Bodenseekreis aufgewertet und vergrö-
ßert, indem die randlich stockenden bzw. vordringenden Gebüsche zurückgeschnitten und 
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durch kleinräumige Grabenarbeiten die Wasserführung verbessert wurde, sodass das Wasser 
wieder flächig über den Kalktuffstandort rieselt.  
 
Ein besonders nasser und verbuschter Teilbereich des geschützten Biotops „Feuchtgebiet 
'Grötzenwiese' nordwestlich Unterboshasel“ wurde im Frühjahr entbuscht und für die zukünf-
tige Mahd vorbereitet. Die Maßnahme erfolgte auf Anregung des RP Tübingen sowie sehr 
engagierter, ehrenamtlicher Naturschützer, da es sich um einen ehemals hochwertigen Quell-
horizont mit äußert seltenen, feuchte-zeigenden Pflanzenarten handelte. Aufgrund der hohen 
Bodenfeuchte wird die langfristige Offenhaltung des Bereichs auch zukünftig nicht unproble-
matisch bleiben.  
 
Bei der Pflegemahd 2020 an der Fröhnhalde / Burst mit prioritärem FFH-Lebensraumtyp 
Kalktuffquelle und Kalkreichem Niedermoor (REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2020a) sind 
dem Bewirtschafter einige problematische Fehler unterlaufen (vgl. LEV BODENSEEKREIS 2021). 
Bei einem Ortstermin zwischen Frau Seif (LEV), Herrn Sauer (ASP Moose), Herrn Buchholz 
(ASP-Bearbeiter Pflanzen) und dem Bewirtschafter im Frühjahr 2021 konnte jedoch festge-
stellt werden, dass die Wuchsorte des geschützten Alpen-Fettkrauts (Pinguicula alpina, ASP-
Art, Foto s. LEV BODENSEEKREIS 2020: Abb. 5, S. 9) hierdurch nicht nachhaltig beeinträchtigt 
wurden (vgl. auch BUCHHOLZ 2021). Eine durch den Bewirtschafter verursachte Fahrspur hat 
die Wasserversorgung auf der Hangquelle sogar verbessert, indem das zuvor randlich vorbei-
fließende Wasser nun zurück auf die Fläche geleitet wird. Dem Bewirtschafter wurden die 
rechtlichen Konsequenzen bei Wiederholung der problematischen Arbeiten bzw. bei nachhal-
tiger Beeinträchtigung des Standortes vermittelt sowie Bereiche, auf denen verbrannt und mit 
Schlepper gefahren werden darf, vereinbart. Das Gespräch verlief mehrfach in aufgekochter 
Stimmung und der Bewirtschafter drohte mehrmals an, die Pflege zukünftig einzustellen und 
eine externe Pflege durch einen beauftragten Unternehmer auf seinem Eigentumsgrundstück 
zu verbieten. Im Laufe des Jahres hat sich die Situation jedoch wieder normalisiert und der 
Bewirtschafter pflegte die Fläche im Herbst zufriedenstellend.  
 

5.5 FFH-Gebiet „Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf“ 
(DE 8221-342) 

5.5.1 Schutz der Lebensstätten der Helm-Azurjungfer 
Um die Besonnung für die Helm-Azurjungfer zu verbessern, wurde im Mai und September die 
Mahd des Schilfs an der Gewässerböschung in einem Teilbereich des Schwarzriedgrabens 
mit Mähkorb beauftragt. Ferner ist im September eine abschnittsweise Sohlräumung und Ent-
krautung mit Mähkorb unter ökologischer Begleitung durch Frau Seif erfolgt. Herr Hunger, ASP 
Bearbeiter der Libellen, fand am Rötenbach in Bermatingen (nordwestlich des Brunach-Gra-
bensystems) erfreulicherweise ein neues, aber kleines Vorkommen der Helm-Azurjungfer 
(INULA 2022). Über dieses neue Vorkommen informierte Frau Seif die Gemeinde Bermatingen 
telefonisch. 
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5.5.2 Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für Magere Flachlandmähwiesen (FFH-
LRT 6150), Kalk-Magerrasen (FFH-LRT 6210) und Pfeifengraswiesen / Streuwie-
sen (FFH-LRT 6410) sowie Flächen ohne Schutzgut-Bezug 

Da es sich beim FFH-Gebiet „Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf“ um einen 
sehr alten MaP (REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2011b) handelt, sind die Verlustflächen in 
diesem noch nicht als solche dargestellt und benannt. Dies erfolgte etwa 2015 mit der Erar-
beitung des Verlustflächen-Shapes durch die LUBW, welches durch die Naturschutzverwal-
tung im Wibas-GIS-term, durch die Landwirtschaftsverwaltung in Gisela und durch die Land-
wirte/-Innen im Fiona einsehbar sind. Informationen zu den Verlustflächen, den Anteilen, dem 
Umgang mit der Wiederherstellungspflicht und den Zwischen-Ergebnissen finden sich in Ka-
pitel 5.3.1.  
 
In den NSGs Lipbachsenke, Eisweiher und im Biotop Mürat sind die Maßnahmen zur Bewei-
dung, Flächenmahd und Goldrutenmahd wie im letzten Jahr (LEV BODENSEEKREIS 2021) fort-
geführt worden. Der Rückstau von Biberdämmen im NSG Eisweiher bereitet hinsichtlich der 
extensiven Beweidung weiterhin Schwierigkeiten und bedarf kreativer Lösungen.  
 

5.5.3 Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für Teichbodengesellschaften (FFH-
LRT 3130) 

Die Markgräflich Badischen Verwaltung (MBV) plant seit Anfang 2020 Änderungen in der ex-
tensiven Weiherbewirtschaftung (LEV BODENSEEKREIS 2021), sodass seither intensive Be-
sprechungen zwischen der MBV, dem LEV, der UNB und der HNB am RP Tübingen stattfin-
den. Bisher konnte keine Lösung gefunden werden und 2021 wurde als Übergangsjahr mit 
den bisherigen Rahmenbedingungen genutzt. Aktuell wird die MBV um Zahlen von Fisch-Be-
satz und Fisch-Ertrag gebeten. Eine Entscheidung und Entschlussfindung ist noch nicht abzu-
sehen.  
 

5.6 FFH-Gebiet „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ (DE 8322-341) 

5.6.1 Schutz der Lebensstätten des Bodensee-Vergissmeinnichts und der Strandrasenge-
sellschaft 

Der Managementplan für das FFH-Gebiet (REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2009) hat einen 
Schwerpunkt bei Strandrasen-Schutzmaßnahmen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt 
in enger Abstimmung mit der Arbeitsgruppe Bodenseeufer (AGBU) (vgl. LEV BODENSEEKREIS 
2015-2021). Durch die langen Hochwasserphasen in den letzten Jahren (insbesondere in 
2019 und 2021) nahmen die Bestände der FFH-Art Bodensee-Vergissmeinnicht stark ab, bei-
spielhaft sei hier die Entwicklung des vormals größten Bestands am Helmsdorfer Weg in Im-
menstaad genannt: Vom höchsten Stand von fast 60.000 Blüteständen (s. auch Titelbild vom 
Jahresbericht 2016, LEV BODENSEEKREIS 2017) ist der Bestand bis 2021 auf unter 300 konti-
nuierlich zurückgegangen (BÜRO FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE 2021, S. 15). Besser geht es nur 
der Bodensee-Schmiele (Deschampsia rhenana), welche längere Überstauung mit Wasser 
viel besser verträgt (vgl. PEINTINGER et al. 2019). Hier nahm der Bestand von 2016 bis 2021 
von gut 4 auf annähernd 7 qm zu (BÜRO FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE 2021: Abb. 5, S. 16). 
Dabei dürfte auch die Erneuerung der Besucherlenkungseinrichtungen am Campingplatz 
Schloss Kirchberg zwischen Hagnau und Immenstaad im Jahr 2017 geholfen haben (vgl. LEV 
BODENSEEKREIS 2018). Bei der erfreulichen Bestandsentwicklung ist allerdings zu beachten, 
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dass es sich bei den Beständen der Bodensee-Schmiele am deutschen Obersee-Ufer insge-
samt nur noch um kleine Restbestände der ursprünglichen Vorkommen handelt und die Art 
nach wie vor die seltenste dieser Pflanzengesellschaft ist (vgl. PEINTINGER et al. 2019). 
 
Die Beseitigung von Beeinträchtigungen durch den Bau eines Beachvolleyballfeldes im Bo-
denseeufer im Strandbad Friedrichshafen wurde als eigene Erhaltungsmaßnahme in den Ma-

nagementplan aufgenommen (vgl. 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 
2009). Das bodensee-nähere Beach-
volleyballfeld wurde Anfang 2021 von 
der Stadt Friedrichshafen neben das 
oberhalb gelegene Feld verlegt (vgl. 
Abb. 3, Kap. 12, S. 46; die Situation 
vor der Verlegung s. hier: LEV BODEN-
SEEKREIS 2016: Abb. 9, S. 16). Die 
Maßnahmen wurden federführend 
vom Amt für Wasser- und Boden-
schutz sowie fachlich auch von der 
UNB begleitet. Die weiteren im letzten 
Jahresbericht erwähnten Maßnahmen 
(vgl. LEV BODENSEEKREIS 2021) wie 
die Verlegung des Beachvolleyballfel-
des im Strandbad Fischbach und die 

Erneuerung von Besucherlenkungszäunen am Seemooser Horn wurden 2021 noch nicht um-
gesetzt. 
 

5.7 FFH-Gebiet „Rotachtal Bodensee“ (DE 8222-342) 

5.7.1 Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für Magere Flachland-Mähwiesen (FFH-
LRT 6510) und Kalk-Magerrasen (FFH-LRT 6210) 

Informationen zu den Verlustflächen (vgl. REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2017a), den An-
teilen, dem Umgang mit der Wiederherstellungspflicht und den Zwischen-Ergebnissen finden 
sich in Kapitel 5.3.1. 
 
Die im Kapitel 5.7.2 genannten Maßnahmen zur Entwicklung und zum Schutz der Lebensstätte 
der Gelbbauchunke in der Kiesgrube Urnau dienen auch der Entwicklung zu Kalk-Magerrasen 
entsprechend des MaPs (REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2017a).  
 

5.7.2 Schutz der Lebensstätten der Gelbbauchunke 
Nachdem im Winter 2020/2021 der zweite Abschnitt am Steilhang der ehemaligen Kiesgrube 
entbuscht wurde, konnte im Frühjahr 2021 mit dem Bau eines Festzauns begonnen und dieser 
auch zeitnah abgeschlossen werden. Für die Beweidung konnte ein sehr engagierter Ziegen-
halter zur langfristigen Offenhaltung und Pflege der ehemaligen Kiesgrube gewonnen werden. 
Aufgrund von pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten konnte das zugehörige Weidezaun-
gerät erst später als geplant geliefert werden, sodass erst ab Mitte Juni mit der Ziegenbewei-
dung begonnen wurde. Aufgrund dessen wurde auch ein größerer Anteil der Goldrute vor der 

 

Abb. 3:  Situation nach Verlegung des „unteren“ Beachvolley-
ballfeldes im Strandbad Friedrichshafen. Foto: D. 
Doer, 13.10.2021. 
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Blüte mit Freischneider abgemäht. 
Insgesamt war die Ziegenbeweidung 
jedoch sehr erfolgreich und es konnte 
zum Jahresende, auch nach der Wei-
depflege, ein gutes Weideergebnis er-
zielt werden.  
 
Für die Erhaltung und Entwicklung der 
Lebensstätte der Gelbbauchunke (vgl. 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 
2017a) wurde von den durch das Re-
gierungspräsidium beauftragten Am-
phibien-Experten die Schaffung von 
verdichteten und zeitweise Wasser 
führenden Fahrspuren im ebenen Be-
reich der ehemaligen Kiesgrube emp-

fohlen (ILN SÜDWEST 2020). Hierfür hat ein angrenzender Landwirt eine definierte, feuchte 
Stelle zunächst gepflügt, dann geeggt und ist zuletzt zur Schaffung von tiefen Fahrspuren 
mehrfach mit Schlepper durch die Fläche gefahren (Abb. 4). Die Amphibien-Experten vom INL 
Südwest, Herr Dietrich und Herr Schrell, zeigten sich bei einer gemeinsamen Ortsbesichtigung 
im Herbst jedoch mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden, da die Fahrspuren nicht tief genug 
waren und sich somit kaum Wasser sammeln konnte. Während das Pflügen und Eggen bei 
Trockenheit vorgenommen werden müssen, muss das mehrfache Durchfahren mit Schlepper 
zur Verdichtung des Bodens und für das Einsinken der Reifen bei Bodenfeuchte, also nach 
einem Regen erfolgen. Die Maßnahme soll im Jahr 2022 mit diesen Erkenntnissen wiederholt 
werden.  
 

5.8 FFH-Gebiet „Bodenseeuferlandschaft östlich Friedrichshafen“ 

5.8.1 Erhaltungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen für Pfeifengras-
wiesen / Streuwiesen  
(FFH-LRT 6410) 
Der Managementplan sieht eine ex-
tensive Grünlandnutzung zur Entwick-
lung von Streuwiesen vor (REGIE-
RUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2015). Mit 
den neuen Bewirtschaftern wurde für 
eine bisher nicht mit LPR-Mitteln ge-
pflegte Entwicklungsfläche zur Pfei-
fengras-Streuwiese in einem Ge-
schützten Biotop die einschürige 
Spätsommermahd mit einem neuen 
einjährigen LPR-B-Vertrag vereinbart 
(vgl. Abb. 5). Hier wird in den nächsten 
Jahren die Vegetationsentwicklung 

beobachtet. 

 

Abb. 4:  Beabsichtigte Lebensstätte der Gelbbauchunke mit 
den geplanten Fahrspur-Kleingewässern. Foto: J. Seif, 
18.05.2021. 

 

Abb. 5:  Neu unter LPR-Vertrag genommene Entwicklungsflä-
che zur Pfeifengras-Streuwiese im FFH-Teilgebiet 
Tunauer Strand. Foto: D. Doer, 04.08.2021. 
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5.8.2 Schutz der Lebensstätten der Gelbbauchunke 
Um den Fund von jungen Adulttieren der Gelbbauchunke in der natürlichen Geländesenke 
Tunau-Ost (vgl. LEV BODENSEEKREIS 2021) besser einordnen zu können, wurden 2021 regel-
mäßigere Kontrollen des Wasserstands vorgenommen (vgl. Abb. 6). Obwohl der Bodensee-
Wasserstand Anfang Februar noch auf einem Winter-Allzeithoch war (Pegel Konstanz bei fast 
380 cm), war die Senke Tunau-Ost am 23.01.2021 bereits fast ganz trocken gefallen (Abb. 
6a). Bei der Hochwassersituation Mitte Juli (Pegel Konstanz: 483 cm) waren dann sogar die 
Trampelpfade überschwemmt und die Senke ohne Wathose nicht erreichbar (Abb. 6b). Inso-
fern könnte davon ausgegangen werden, dass die stark mit Schilf bewachsene Senke Tunau-
Ost entgegen der ersten Einschätzung der Amphibienexperten aus dem Sommer 2020 (vgl. 
LEV BODENSEEKREIS 2021, ILN SÜDWEST 2020) nicht nur Aufenthalts- sondern auch Repro-
duktionsgewässer der Gelbbauchunke sein könnte. Da im Jahr 2021 keine Kontrolle durch die 
ILN-Experten stattfinden konnte (mündl. Mitt. DIETERICH, Oktober 2021), sollte die Entwicklung 
in den Folgejahren gut beobachtet werden. Trotz der schwierigen Bedingungen in der Hoch-
wassersituation wurde an der Anfang 2019 neu angelegten, temporär Wasser führenden 
Senke (vgl. LEV BODENSEEKREIS 2020) am 19.07.2021 zumindest eine Kaulquappe des Laub-
froschs nachgewiesen. 

  Abb. 6: Kontrolle der Wasserstände in Amphibien-Kleingewässern am Tunauer Strand; Fotos: D. Doer: (a) Annä-
hernd trocken gefallene natürliche Geländesenke Tunau-Ost bei Pegel Konstanz von ca. 342 cm (kurz 
vorher war mit 379 cm noch ein Allzeithoch in den Pegelständen für Februar zu verzeichnen) im Bereich 
der Ende 2020 gemähten Schneise, 23.02.2021; (b) Deutlich höher gelegener und überschwemmter 
Trampelpfad zu dieser Senke bei Hochwasser (Pegel Konstanz: 483 cm), 19.07.2021. 

 
Zur Verbesserung des Lebensraums der Gelbbauchunke wurde im FFH-Teilgebiet „Seewie-
sen-Baggerloch“ (NSG Argen) zwischen Campingpark Gohren und Ultramarin eine Gelände-
senke hinter dem Seehag entbuscht (vgl. Abb. 7). So soll nach dem erfolgreichen Vorbild der 
Senken-Entbuschungen am Tunauer Strand im Winter 2015/16 (vgl. LEV BODENSEEKREIS 
2017) durch verstärkte Sonneneinstrahlung und eine höhere Wassertemperatur die Entwick-
lung der Kaulquappen beschleunigt werden, damit sie sich in der Zeit des Frühjahrs- bzw. 
Sommerhochwassers erfolgreich entwickeln können. 
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  Abb. 7: Entbuschung einer Geländesenke vor dem Seehag im FFH-Teilgebiet „Seewiesen-Baggerloch“; Fotos: D. 
Doer: (a) Gehölzjungwuchs vor der Entbuschung, 08.11.2021; (b) Situation nach Entbuschung und 
Stockfräse-Einsatz, 24.11.2021. 

 

5.9 FFH-Gebiet „Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute“ 
(DE 8223-311) 

Der im September 2020 veröffentlichte Managementplan für dieses FFH-Gebiet (REGIERUNGS-
PRÄSIDIUM TÜBINGEN 2020b) wurde im letzten Jahresbericht ausführlicher vorgestellt (vgl. LEV 
BODENSEEKREIS 2021). Im Jahr 2021 wurden hier vom LEV noch keine Landschaftspflege- 
oder Artenschutzmaßnahmen durchgeführt. Erste Überlegungen gibt es allerdings zur Lebens-
stätte der Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) in einem kleinen, in den Tobelbach mün-
denden Graben (vgl. REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2020b). Da hier der letzte Nachweis 
der Art bereits über zehn Jahre zurückliegt, sollen zunächst die Habitatbedingungen am Gra-
ben verbessert und anschließend versucht werden, die Art dort wiederanzusiedeln. Das erste 
Mal wurde diese Idee beim Pflegegespräch 2020 vom ASP-Bearbeiter Dr. Holger Hunger und 
LEV-Geschäftsführer Daniel Doer vorgestellt, sie soll in den folgenden Jahren weiter verfolgt 
werden. 
 

5.10 FFH-Gebiet „Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau“ 
(DE 8323-311) 

5.10.1 Einleitung 
Im vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) ausgewiesenen Hotspot der biologischen Vielfalt Nr. 
5 „Oberschwäbisches Hügelland und Adelegg“ (FLINKERBUSCH et al. 2019, sollte das Hotspot-
Projekt „Netzwerk Natur Westliches Allgäu“ des NABU-Landesverbands (vgl. LEV BODENSEE-
KREIS 2020-21) eigentlich im Herbst 2021 starten. Auch wenn seit Oktober entsprechende 
Projektbüro-Räumlichkeiten in Kißlegg (RV) zur Verfügung stehen, so wird der inhaltliche Pro-
jektstart aufgrund von Schwierigkeiten bei der Personalbesetzung erst Anfang 2022 sein (I. 
EBERHARDT-SCHAD, schriftl. Mitt. August 2021). 
 
Nach der Landtagswahl und dem Start der grün-schwarzen Koalition gibt es ebenfalls Bemü-
hungen zur Einrichtung eines Biosphärengebiets in demselben Raum (zumindest in Bezug auf 
den Bodenseekreis). Da die Initiative zur Beteiligung an dem zukünftigen Biosphärengebiet 
von kommunaler Seite ausgehen soll, hat der LEV die Bürgermeister Walter und Schnell (Stadt 
Tettnang und Gemeinde Neukirch) auf diese Überlegungen hingewiesen. 
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5.10.2 Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für Pfeifengraswiesen / Streuwiesen  
(FFH-LRT 6410) und Kalkreiche Niedermoore (FFH-LRT 7230) 

Bekämpfung von Neophyten und Frühmahd 
Die in den vorangegangenen Jahresberichten beschriebene Bekämpfung des invasiven Neo-
phyten Späte Goldrute (Solidago gigantea) (LEV BODENSEEKREIS 2019-2021) wurde im Früh-
jahr 2021 in verschiedenen FFH-Teilgebieten im Raum Kressbronn und Tettnang-Süd in an-
gepasster Form fortgeführt. Der LPR-Auftragnehmer suchte selbst die Stellen mit Dominanz-
beständen auf und mähte diese ein- bis zweimal zusätzlich zur Sommer-/Herbstmahd mit ei-
nem Freischneider mit Mulchaufsatz aus (Abb. 8a). Nach den guten Erfahrungen mit dieser 
neuen Methode soll es in Zukunft so fortgesetzt werden. Diese Maßnahme dient unter ande-
rem auch der Verbesserung des Lebensraums vom Fieberklee (Menyanthes trifoliata), z.B. im 
NSG Schachried (Kressbronn) (Abb. 8b). In einigen Teilgebieten wie den Unteren Weiden 
(NSG Argen) oder dem Rudenmoos wurde auch die zusätzliche Frühmahd zum Zurückdrän-
gen von Schilf, Rohrglanzgras und anderen konkurrenzkräftigen Arten fortgeführt (vgl. LEV 
BODENSEEKREIS 2021). 
  

Abb. 8: (a) Punktuelles Ausmähen der Goldruten-Dominanzbestände im Frühjahr mit dem Freischneider 
(links) dient unter anderem der Lebensraumverbesserung des Fieberklees (Menyanthes trifoliata) 
(rechts), Fotos: NSG Schachried, Tettnang/Kressbronn, D. Doer, 18.05.2021. 

 
Entbuschung und weitere Pflege von Streuwiesen in Teilgebieten im NSG Argen 
Nach umfangreichen Vorgesprächen und Geländeterminen unter Beteiligung von UNB und 
RP Tübingen wurde Anfang 2021 auf einer kreiseigenen Fläche am südlichen Waldrand des 
östlichen NSG Schachried (hier Gemarkung Langnau, Tettnang) aufkommendes Gebüsch 
weggenommen und anschließend die Stockfräse eingesetzt (vgl. Abb. 9a). Darüber hinaus 
konnte im Jahr 2021 die Pflege von relativ dicht mit Bäumen bestandenen Privatflächen im 
mittleren Teil des NSG mittels LPR übernommen werden, nachdem diese bis 2020 vom Ei-
gentümer mit der Sense gepflegt wurden. Zunächst wurden im Frühjahr alte Wurzelstöcke 
gefräst und Mahdguthaufen entfernt sowie Dominanzbestände von Goldrute und Adlerfarn 
(Pteridium aquilinum) extra gemäht. Im Herbst wurde dann die Einachsmäher-Mahd mit Ab-
räumen der gesamten Fläche beauftragt (vgl. Abb. 9b). In Zukunft sollen nach und nach 
Bäume entnommen werden, um die Beschattung und den Laubeintrag zu verringern. 
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Abb. 9: (a) Südlicher Waldrand auf Kreisfläche im NSG Schachried nach Entbuschung und Stockfräseeinsatz, Ge-

markung Langnau, 18.05.2021; (b) neu in LPR-Pflege genommene und mit Bäumen bestandene Privatflä-
chen im Zentrum des NSG Schachried, Kressbronn, 24.11.2021. Fotos: D. Doer. 

5.10.3 Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für Übergangs- und Schwingrasen-
moore (FFH-LRT 7140) 

Die Frühmahd zur Förderung der FFH-Art Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii) im NSG Hirren-
see von 2017 bis 2019 wurde in den letzten Jahresberichten vorgestellt (LEV BODENSEEKREIS 
2018-2021). Im letzten Jahresbericht wurde dann auf Basis des Abschlussberichts des Pro-
jektes der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HFWU 2020) die Prob-
lematik der teilweisen Schädigung der Liparis-Pflanzen durch eine zu späte Frühmahd aus-
führlich behandelt (LEV BODENSEEKREIS 2021). Beim Pflegegespräch Anfang 2021 stellte Herr 
Buchholz die Ergebnisse des abgeschlossenen Frühmahdprojekts und die spezielle Proble-
matik im NSG Hirrensee vor. Vor dem Hintergrund des zwischenzeitlichen Rückgangs der 
FFH-Orchideenart in der Frühmahdfläche war die Befürchtung groß, dass sich die im Februar 
2021 festgestellte, großflächige Überschwemmung des Zwischenmoors (Abb. 10a) negativ auf 
die Bestände des Sumpf-Glanzkrauts auswirken könnte. Allerdings teilte der ASP-Bearbeiter 
im Juli 2021 mit, dass im NSG so viele Liparis-Pflanzen wie noch nie gezählt wurden (BUCH-
HOLZ, schriftl. Mitt. Juli 2021). Die Frühmahd hat also nicht nachhaltig geschadet, sondern 
vermutlich eher geholfen. 
 
Auf jeden Fall hat sich die Frühmahd positiv auf die Bestände des Teufels-Abbisses (Succisa 
pratense) ausgewirkt (vgl. LEV BODENSEEKREIS 2021). Daher wurden die Bearbeiter des ASP 
Schmetterlinge beim Pflegegespräch gebeten, sich die Flächen im NSG Hirrensee einmal be-
züglich der FFH-Art Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) anzuschauen. Tatsächlich 
wurden im August 2021 randlich am Zwischenmoor drei Raupengespinste der Art gefunden. 
Noch erfreulicher ist der Fund von über zehn Raupengespinsten im noch etwas weiter westlich 
gelegenen Kammerweiher (LORITZ, mündl. Mitt. Februar 2022, vgl. Kap. 5.10.8). 
 
Südlich angrenzend an die ehemalige Frühmahdfläche wurden einige Grundstücke vom Kreis 
erworben und im Winter 2017/18 entbuscht. Nachdem die Entbuschungsflächen im Herbst 
2020 schließlich erstgepflegt werden konnten, wurden im Frühjahr 2021 zwei neue LPR-Pfle-
geflächen auf diesen und insbesondere auf den benachbarten, bisher von der Mähraupe des 
RP Tübingen gemähten Flächen eingerichtet. Die Abb. 10b zeigt linkerhand die Situation nach 
der Einachsmähermahd mit Abräumen. Angrenzend an diese Flächen wurde im Management-
plan eine größere Fläche als prioritärer Lebensraumtyp „Kalkreiche Sümpfe mit Schneidried“ 
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(LRT *7210) erfasst (REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2017b). Allerdings sind die meisten sol-
cher Flächen als degenerierte Stadien von Kalkreichen Niedermooren (FFH-LRT 7230) anzu-
sprechen, wirklich zum prioritären Lebensraumtyp der Schneidriede zählende Bestände sind 
in der Region naturgemäß selten und kommen hauptsächlich in einigen dauerhaft nassen 
Uferbereichen mesotropher Gewässer (Seen und Flüsse) mit schwankendem Pegel vor 
(SZYMKOWIAK, schriftl. Mitt. Februar 2020). Eigentlich sollen Dominanzbestände vom 
Schneidried (Cladium mariscus) nicht als LRT *7210 erfasst werden, aber auch im NSG Hir-
rensee wurden solche artenarmen Bestände so eingestuft. Das RP Tübingen möchte nun ver-
suchen, diese Flächen im zentralen Teil durch eine alternierende Frühmahd und die Einbezie-
hung in die Herbstmahd wieder zu einem deutlich artenreicheren Kalkreichen Niedermoor zu 
entwickeln (SZYMKOWIAK, schriftl. Mitt. Februar 2020). Im Jahr 2021 fand im östlichen Teil des 
Cladium-Bestands eine erste einschürige Mahd statt (vgl. Abb. 10b, rechterhand). 
   

Abb. 10: (a) Überschwemmtes Zwischenmoor (ehemalige Frühmahdfläche mit Vorkommen des Sumpf-
Glanzkrauts, links) und (b) neue LPR-Pflegefläche im Süden des NSG Hirrensee (linkerhand, 
rechtes Foto) sowie ausnahmsweise gemähter Dominanzbestand vom Schneidried (Cladium 
mariscus) im Zentrum des NSG Hirrensee, Tettnang (rechterhand, rechtes Foto). Fotos: D. 
Doer, 04.02.2021 bzw. 28.10.2021. 

 

 

5.10.4 Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für natürliche, nährstoffreiche Seen 
(FFH-LRT 3150) 

Die Kontakte zu den Kollegen des Sanierungsprogramms oberschwäbischer Seen (SOS) ha-
ben sich auch im Jahr 2021 vertieft (vgl. LEV BODENSEEKREIS 2020, 2021). Das war unter 
anderem auch der Tatsache geschuldet, dass das Seenprogramm zeitgleich mit den LEVn 
Anfang August eine Ausstellung im Treffpunkt BW auf der Landesgartenschau Überlingen 
hatte (vgl. Kap. 6.3 und 12, S. 47). Am Schleinsee (vgl. Abb. 11a) als einem der SOS-Gewäs-
ser im Bodenseekreis stand 2021 die Verlängerung eines LPR-A-5-Jahresvertrags am Ufer 
an. Bei der dortigen Evaluierung der LPR-Pflegeflächen konnte im Juni eine Keilfleck-Mosa-
ikjungfer (Aeshna isoceles) sitzend fotografiert werden (vgl. Abb. 11b), die man sonst oft nur 
hoch überfliegend über den Streuwiesen beobachten kann. 
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Abb. 11: (a) Blick auf den Schleinsee bei dem ersten von zwei Evaluierungsbegehungen der angrenzen-
den LPR-Pflegefläche und (b) Keilfleck-Moaikjungfer (Aeshna isoceles) auf der Pflegefläche 
am Schleinsee, Kressbronn. Fotos: D. Doer, 15.06.2021. 

  

 

5.10.5 Lebensraumtyp Kalkschutthalden (FFH-LRT *8160) 
Anlässlich des Besuchs der Hangrutschung im NSG Argen zwischen Neukirch-Summerau und 
Flunau während der Mitgliederversammlung 2019 wurde der dort erfasste, prioritäre Lebens-
raumtyp Kalkschutthalde (REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2017b) im entsprechenden Jah-
resbericht erstmals behandelt (LEV BODENSEEKREIS 2020). In diesem Bericht findet sich auch 
ein Foto der dort vorkommenden und im Bodenseekreis sehr seltenen Sumpfgrille (Pterone-
mobius heydenii) (vgl. LEV BODENSEEKREIS 2020: Abb. 15b, S. 18). Nachdem die Hangrut-
schung viele Jahre lang immer wieder nachgerutscht ist und sich so natürlich offengehalten 
hat, sind in den letzten Jahren zunehmend Gehölze aufgekommen. Daher hat Ulrich Bense, 
der ehemalige Bearbeiter des Artenschutzprogramms (ASP) Heuschrecken im Bodensee-
kreis, eine Freistellung der Hangrutschung angeregt (vgl. BENSE 2020, LEV BODENSEEKREIS 
2020). Diese Entbuschung des seltenen Lebensraumtyps Kalkschutthalde und des Lebens-
raums der ASP-Art Sumpfgrille wurde ab dem Sommer 2021 konkret vorbereitet. Zunächst 
wurden zusammen mit der Praktikantin Fabienne Raabe Drohnen-Fotos der Situation ober-
halb und unterhalb des Trampelpfades an der Hangrutschung aufgenommen (vgl. Abb. 12a 
und b). Im Oktober wurde dann mit Vertretern des RP Tübingen und von ForstBW die Maß-
nahmen im NSG und auf Staatswaldflächen im Detail abgestimmt (vgl. Abb. 12c). Anschlie-
ßend wurde auf der Basis eines alten Luftbilds von 2006 diejenigen Flächen wieder zur Ent-
buschung vorgesehen, die unterhalb der steilen Hangkante liegen und 2006 nicht mit Gehölz 
bestanden waren (Planungen auf aktuellem Luftbild in Abb. 12d dargestellt). 
 
Im Juni 2021 wurde ein neues Vorkommen der seltenen und gefährdeten Sumpfgrille im FFH-
Teilgebiet Rudenmoos nachgewiesen. Da die Art hier aus dem relativ nahe gelegenen NSG 
Argen eingewandert sein könnte, würde sich eine Kontrolle der Art in diesem Argen-Abschnitt 
oder weiteren Bereichen des NSGs in den kommenden Jahren lohnen. 
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  Abb. 12: Vorbereitungen der Entbuschung der Hangrutschung (LRT Kalkschutthalde) östlich Summerau (NSG Ar-
gen, Neukirch, von links oben nach rechts unten): (a) Drohnen-Foto der Situation oberhalb und (b) un-
terhalb des Trampelpfads an der Hangrutschung bis hinunter zur Argen, Fotos: D. Doer, 10.08.2021); (c) 
Abstimmung der Maßnahmen mit dem Eigentümer ForstBW im Gelände, Foto: Th. Ueber, 13.10.2021; 
(d) Aktuelles Luftbild mit der Planung der Entbuschung der Hangrutschung im Winter 2021/22. Abb. D. 
Doer. 

5.10.6 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide [*91E0] 
Im zeitigen Frühjahr wurden mit dem Artschutzprogrammbearbeiter Pflanzen Alfred Buchholz 
verschiedene Auenwaldstandorte in Kressbronn aufgesucht. 
 

  
Abb. 13: (a) Dunkelblättriges Weißes Veilchen (Viola alba scotophylla), Auenwald oberhalb der Argenmündung, 

Kressbronn und (b) Lebensraum des Weißen Veilchens im schmalen Auenwaldstreifen im Bereich Stau-
denesch, Kressbronn. Fotos: D. Doer, 30.03.2021. 
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Das sehr seltene Dunkelblättrige Weiße Veilchen (Viola alba scotophylla) kommt in Kress-
bronn sowohl im Auenwald knapp oberhalb der Argenmündung (vgl. Abb. 13a) als auch in 
dem schmalen Auenwaldstreifen zwischen Fußweg und Argen im Bereich Staudenesch (vgl. 
Abb. 13b) vor. Zuvor wurde auch noch gemeinsam ein weiterer Kressbronner Standort am 
Südrand des Eichertwäldchens in der Nähe des FFH-Gebietes „Bodenseeuferlandschaft öst-
lich Friedrichshafen“ besucht. Diese Art ist noch nicht im Artenschutzprogramm enthalten, aber 
Herr Buchholz hat eine Aufnahme in das ASP angeregt (BUCHHOLZ 2021). 
 

5.10.7 Schutz der Lebensstätten von Bachmuschel, Helm-Azurjungfer und Steinkrebs 
Die Erstellung des Faltblatts „Wiesenbäche und -gräben. Hier steckt viel Leben drin!“ mit der 
Behandlung von drei ausgewählten FFH-Arten wurde im letzten Jahresbericht ausführlich be-
handelt (LEV BODENSEEKREIS 2021). Jetzt stand noch die Vorstellung dieses Faltblatts bezie-
hungsweise der Details einer artenschonenden Gewässerunterhaltung aus. Corona-bedingt 
musste der Termin einer dafür geplanten Informationsveranstaltung für Landnutzer, Graben-
anrainer und die für Gewässer zuständigen Personen in den Kommunen wiederholt verscho-
ben werden. Als sich auch für den Herbst abzeichnete, dass eine solche Veranstaltung nicht 
in Präsenz stattfinden könnte, wurde in Kooperation mit der Akademie für Natur- und Umwelt-
schutz Baden-Württemberg eine Online-Fachtagung für ein landesweites Publikum geplant 
(s.u.). Damit die ursprüngliche Zielgruppe der Landnutzer vor Ort nicht zu sehr aus dem Fokus 
gerät, organisierte die Stadt Tettnang einen Ortstermin mit den Experten an verschiedenen 
Gewässern. Hier wurde unter anderem über Maßnahmen für die Bachmuschel (Unio crassus) 
am Wielandsbach knapp unterhalb des Wielandssees gesprochen (vgl. Abb. 14a und b). Da 
der Bodenseekreis eine große Verantwortung für den Schutz dieser FFH-Art hat, wurden hier 
bereits mehrfach Artenschutzmaßnahmen durchgeführt, z.B. bei der Verlegung des Schnet-
zenhauser Mühlbachs im Zuge des Baus der B31neu (Umgehung Friedrichshafen, vgl. 
SCHWARZER & TRAUTNER 2021). Aufgrund der Dringlichkeit für die Art soll mit der Umsetzung 
der Bachmuschel-Maßnahmen am Wielandsbach bereits in 2022 begonnen werden. 

  
Abb. 14: (a) Gewässer-Experte Michael Pfeiffer präsentiert Bachmuschelschalen aus dem Wielandsbach knapp un-

terhalb vom Wielandssee, am Gewässerufer rechts Dr. Ulrike Schuckert vom Büro Landschaft 4.0; (b) FFH-
Art Bachmuschel (Uni crassus), leere Schale. Fotos: Th. Ueber, 23.09.2021. 

 
Am 21. Oktober 2021 haben LEV Bodenseekreis, Untere Naturschutzbehörde und Amt für 
Wasser und Bodenschutz des Bodenseekreises in Kooperation mit der Akademie für Natur- 
und Umweltschutz eine Online-Fachveranstaltung „Wiesenbäche und -gräben. Alarmstufe 
Rot: Herausforderungen und Chancen für die Rettung der ‚Lebensader der Kulturlandschaft‘“ 
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organisiert. Vier Vorträge spannten einen weiten und sorgfältig aufeinander abgestimmten Bo-
gen zu allen relevanten Themen in Bezug auf die Herausforderungen einerseits und die Chan-
cen andererseits, die es bei der dringenden Rettung dieses immer noch unterschätzten Ge-
wässertyps und der darin vorkommenden, teils hochgradig bedrohten Arten gibt. Im Anschluss 
leitete LEV-Geschäftsführer mit einem Impulsvortrag zum bisherigen Engagement des LEV 
beim Schutz der Helm-Azurjungfer in die Abschlussdiskussion ein (vgl. Abb. 15b). 

• Dr. Holger Hunger (Naturschutzbüro INULA): "Wiesenbäche und -gräben - Hier steckt viel 
Leben drin!" - Fokus: die geschützte Helm-Azurjungfer“ 

• Michael Pfeiffer (Limnologie-Büro gobio): „Gewässerpflege im Hinblick auf die Ökologie 
von Flusskrebsen und Bachmuscheln am Beispiel des Bodenseekreises“ 

• Dieter Schmid und Carmen Kiefer (Untere Naturschutzbehörde & Amt für Wasser- und 
Bodenschutz, Landratsamt Bodenseekreis): „Fließgewässerpflege - aber richtig: Ökolo-
gisch und gesetzeskonform, naturnahe Entwicklung durch Unterhaltung“ 

• Dr. Ulrike Schuckert (Landschaft 4.0): „Nicht mehr nur Kür, sondern Pflicht bei der Ge-
wässerunterhaltung: Die Erhaltung der Lebensräume heimischer Tiere und Pflanzen am 
Beispiel von Wiesenbächen in Tettnang“ 

• Daniel Doer (LEV Bodenseekreis): Impuls zur Abschlussdiskussion: „Engagement des 
LEV Bodenseekreis zur naturschonenden Gewässerunterhaltung“ (vgl. Abb. 15b) 

Die Videokonferenz wurde mit über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Baden-
Württemberg, darunter mindestens 25 aus dem Bodenseekreis, sehr gut besucht und es ergab 
sich eine sehr angeregte und konstruktive Abschlussdiskussion. Allerdings ist klar, dass ein 
solches Videokonferenz-Format nicht die Ansprache insbesondere der Landnutzer vor Ort bei 
Geländeterminen (vgl. Kap. 5.10.7) oder Informationsveranstaltungen in Präsenz ersetzen 
kann, diese sollen daher in den kommenden Jahren verstärkt durchgeführt werden. Von der 
sehr erfolgreichen Online-Fachtagung wurde sowohl in der Schwäbischen Zeitung als auch im 
DVL-Rundbrief berichtet (vgl. Kap. 12, S. 50 und 53-54). 
 

5.10.8 Schutz der Lebensstätten der Helm-Azurjungfer 
Die artenschutzfachlich problematische Räumung von Gräben im FFH-Teilgebiet Kammerwei-
her mit der Grabenfräse, welche letztendlich sogar vor Gericht landete, wurde in den letzten 
Jahresberichten ausführlich behandelt (LEV BODENSEEKREIS 2019-21). Daher ist es erfreulich, 
dass von der zwischenzeitlich am Kammerweiher fast verschwundenen Helm-Azurjungfer 
(Coenagrion mercuriale) im Frühjahr 2021 wieder sieben Männchen gefunden werden konnten 
(INULA 2022). Allerdings sind hier aus Sicht des Artenschutzprogrammbearbeiters habitatver-
bessernde Maßnahmen erforderlich (INULA 2022). Ansonsten wurden im Juni/Juli 2021 an 
vielen Gewässerabschnitten keine oder nur vereinzelte Individuen der Helm-Azurjungfer nach-
gewiesen (Ausfluss Hermannsberger Weiher, Nonnenbach zwischen Siberatsweiler und Non-
nenweiler, Graben Kümmertsweiler, Wielandsbach oberhalb Wielandssee, hier nur 1 Männ-
chen, INULA 2022). Nur am Nitzenweiler Bach im Bereich vom NSG Schönmoos (Kressbronn) 
und am Nonnenbach zwischen Rudenweiler und Saßenweiler (inkl. Muttelseegraben, Gemar-
kung Langnau) wurden mehr Individuen und eine bessere Habitatqualität festgestellt (INULA 
2022). Am Nitzenweiler Bach außerhalb vom NSG Schönmoos wurde eine erneut zu intensive 
Räumung im Herbst 2021 gerade noch so verhindert. Nach einem Ortstermin mit UNB, LEV, 
Ortslandwirt, einem Gemeindevertreter und dem mit der Gewässerunterhaltung beauftragten 
Unternehmer wurde die Gewässerunterhaltung schonend durchgeführt (vgl. Abb. 15a). Für die 
Zukunft möchte die Gemeinde Kressbronn über die Erstellung eines mit allen Beteiligten ab-
gestimmten Gewässerunterhaltungsplans solche Vorkommnisse zu vermeiden versuchen. 
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Abb. 15: (a) Abschnitt vom Nitzenweiler Bach (Kressbronn) nach der artenschonenden Gewässerunterhaltung – hier 

ist ein wichtiges Vorkommen der Helm-Azurjungfer. Foto: D. Doer, 13.10.2021; (b) Screenshot zum Impuls-
referat von Daniel Doer zum Einstieg in die Abschlussdiskussion bei der Wiesenbäche-Tagung. Th. Ueber, 
21.10.2021. 

 
Das Thema Schutz der Helm-Azurjungfer war auch wichtiger Bestandteil der Wiesenbäche-
Tagung, sowohl beim Vortrag zur Vorstellung des Faltblatts von Herrn Hunger (vgl. Kap. 
5.10.6) als auch beim Impulsreferat des LEV (vgl. Abb. 15b). Die fortgesetzt hohe Notwendig-
keit der verbesserten Kommunikation vor Ort hat der Vorfall am Nitzenweiler Bach erneut deut-
lich gemacht (s.o.). 

5.10.9 Schutz der Lebensstätten von FFH-Schmetterlingsarten 
Es gibt in verschiedenen Teilgebieten 
des FFH-Gebietes Argen wichtige 
Vorkommen der FFH-Art Goldener 
Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) 
(LEV BODENSEEKREIS 2016-2021,  
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 
2017b). Davon waren bisher zwei im 
Zuständigkeitsbereich des LEV: im 
NSG Birkenweiher (Gemarkung Tan-
nau) und auf der Streuwiese im Nord-
osten des Degersees (Gemarkung 
Langnau, vgl. Abb. 16). Beide liegen 
ziemlich isoliert, der Birkenweiher ist 
von Wald umgeben und der Degersee 
liegt relativ weit südlich der nächsten 
Vorkommen in den NSGs Loderhof 

und Kreuzweiher-Langensee (in Zuständigkeit von Frau Brozio-Keller, UNB) bzw. westlich des 
NSGs Hermannsberger Weiher (Zuständigkeit: LEV Ravensburg). Während die große Popu-
lation im NSG Birkenweiher vermutlich auch isoliert gut überlebensfähig ist, gilt das wegen der 
Wichtigkeit einer Metapopulation aus miteinander in Verbindung stehenden Einzelpopulatio-
nen (ANTHES et al. 2003) nicht unbedingt für die Streuwiese am Degersee. Daher ist es sehr 
erfreulich, dass Herr Loritz als Artenschutzprogramm-Bearbeiter auf Anregung von Herrn Doer 

 
Abb. 16: Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia), Streu-

weise Degersee-Nordost. Foto: D. Doer, 18.05.2021. 
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im August am Rande des Zwischenmoores im NSG Hirrensee drei Raupengespinste und in-
nerhalb von kurzer Zeit im FFH-Teilgebiet Kammerweiher sogar zehn Raupengespinste des 
Goldenen Scheckenfalters erfasst hat (LORITZ, mündl. Mitt. Februar 2022). In diesen beiden, 
jeweils unter einem Kilometer vom Degersee-Nordostufer entfernten Gebieten wurde die Art 
bei der Managementplan-Kartierung nicht nachgewiesen (REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 
2017b). Zusammen mit dem Degersee-Vorkommen und ggf. weiterer Teilpopulationen im be-
nachbarten Bayern (M. SCHWEIGHÖFER, schriftl. Mitt. Mai 2022) kann so eine deutlich überle-
bensfähigere Metapopulation gebildet werden. Daher sollen in den kommenden Jahren kon-
krete Artenschutzmaßnahmen für den Goldenen Scheckenfalter in den FFH-Teilgebieten Hir-
rensee und Kammerweiher durchgeführt werden. Weniger erfreulich ist die Entwicklung bei 
der zweiten FFH-Schmetterlingsart, dem Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris 
nausithous): Hier wurden bei gezielten Nachsuchen weder im NSG Berger Weiher (Kress-
bronn, hier auch bzgl. Hellem Wiesenknopf-Ameisenbläuling Phengaris teleius) noch im Ma-
lereckried (Langenargen) die im Managementplan erfassten Vorkommen bestätigt (REGIE-
RUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2017b, LORITZ 2021). 
 

5.10.10 Schutz der Lebensstätten des Bibers 
Im letzten Jahresbericht wurden die neuen Vorkommen des Bibers in verschiedenen FFH-
Teilgebieten vorgestellt (LEV BODENSEEKREIS 2021), zum Beispiel am Nonnenbach östlich von 
Rudenweiler und am Wielandssee (hier auch eine Biberburg, s. großes Titelfoto dieses Jah-
resberichts) bzw. am Wielandsbach oberhalb vom See (LEV BODENSEEKREIS 2021: Abb. 15, 
S. 27). Seit Herbst 2020 sind weitere Bibervorkommen über Spuren am Muttelseegraben kurz 
vor der Mündung in den Nonnenbach sowie an der Argen östlich von Summerau nachgewie-
sen worden. Am Muttelseegraben und im benachbarten Nonnenbach gibt es Vorkommen der 
Helm-Azurjungfer, so dass hier die Entwicklung der Biber-Aktivitäten in Bezug auf einen po-
tenziellen Zielkonflikt gut im Auge behalten werden sollten (s. auch LEV BODENSEEKREIS 
2021). 
 
Auf Anregung von Herrn Doer hat der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) am 
25.11.2021 einen Onlinestammtisch zum Thema „Biber im Revier - Segen oder Fluch für uns 
Landschaftspfleger?” angeboten (vgl. Tabelle 1). Dort wurde ein unter anderem ein Bachrena-
turierungsprojekt des Landschaftspflegeverbands Mittelfranken mit der wichtigen Zielart Bach-
muschel (vgl. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT & LAND-
SCHAFTSPFLEGEVERBAND MITTELFRANKEN 2013) vorgestellt. Dieses startete, ohne dass Biber 
vorgekommen wären, und die Projektträger haben sich zunächst nach Einwanderung der Art 
große Sorgen um die Folgen für die stark gefährdete Bachmuschel gemacht. Allerdings erwies 
sich dann die vorhergegangene Renaturierung des Baches als Segen, da dadurch durch den 
Biberdamm die Wirtsfische nicht dauerhaft an einer Ausbreitung gehindert wurden. Im Gegen-
teil hat sich in diesem speziellen Fall der Biber sogar als förderlich auf die Bachmuschel her-
ausgestellt. Diese Situation ist aber laut den regionalen Experten auf den Bodenseekreis mit 
seinen stark anthropogen veränderten Fließgewässern kaum übertragbar, so dass im Konflikt-
fall, wie zum Beispiel am Riedgraben in Markdorf, zum Schutz der Bachmuschel Maßnahmen 
gegen das Anstauen von Fließgewässern durch den Biber unternommen werden (mündl. Mitt. 
PFEIFFER und GROM, Februar 2022). 
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6 Öffentlichkeitsarbeit 

6.1 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
Auch im Jahr 2021 gab es aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie weniger 
Anlässe, die Arbeit des LEV Bodenseekreis einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen (vgl. 
LEV BODENSEEKREIS 2021). Dass in Tabelle 5 in diesem Jahr dennoch sehr viele Veranstal-
tungen insbesondere für ein Fachpublikum aufgenommen werden konnten, war im Wesentli-
chen vielen Informationsveranstaltungen zum Biotopverbund (vgl. auch Kap. 7.3) zu verdan-
ken. 
 
Tabelle 5: Veranstaltungen im Jahr 2021 mit Beteiligung des LEV Bodenseekreis 

Datum Veranstaltung 
Einladende Insti-
tution Beitrag LEV Ort 

11.05. Vortrag zum Aus-
tausch LEV mit Obst-
region Bodensee 

Obstregion Boden-
see e.V. 

Vortrag zur Vorstellung 
der LEV-Arbeit  

Online 

08.07. Vortrag auf Bürger-
meister-Dienstbespre-
chung 

Kreisverband Bo-
denseekreis 

Vortrag zu Flachland-
Mähwiesen-Wiederher-
stellung 

Vineum, Meers-
burg 

12.07. Biodiversität - Informa-
tionsaustausch und 
Abstimmung 

Gemeinde Immen-
staad 

Vortrag zum Biotopver-
bund und LEV-Arbeit 

Ratssaal, Immen-
staad 

04.08.-
15.08. 

Ausstellung „Land-
schaftserhaltungsver-
bände – Partner für 
die Biodiversität“ 

UM & LEV-Koordi-
nierungsstelle 

Standbetreuung zu-
sammen mit Nachbar-
LEVn plus 2 Exkursio-
nen vom LEV BSK 

Villengärten, Lan-
desgartenschau 
Überlingen 2021 

05.10. Ortsbauernversamm-
lung Kreisbauernver-
band Tettnang 

Kreisbauernver-
band Tettnang 

Vortrag zum Biotopver-
bund 

Haus der Land-
wirtschaft, Tettn-
ang-Siggenweiler 

13.10. Gemeinderatssitzung 
Meckenbeuren 

Gemeinde Mecken-
beuren 

Vortrag zum Biotopver-
bund 

Bildungsszentrum 
Meckenbeuren 

21.10. Online-Fachtagung zu 
Wiesenbächen und 
-gräben 

Naturschutz-Akade-
mie UM 

Initiierung und Organi-
sation, Impulsreferat für 
Diskussion 

Online 

18.11. Ortsbauernversamm-
lung Kressbronn 

Landwirte Vortrag zum Biotopver-
bund  

Gasthof Rössle, 
Gattnau 

24.11. Gemeinderatssitzung 
Kressbronn 

Gemeinde Kress-
bronn a.B. 

Vortrag zum Biotopver-
bund 

Rathaus Kress-
bronn a.B. 

30.11. Jahresversammlung 
BUND-Kreisverband 

BUND Bodensee-
kreis 

Vortrag zum Biotopver-
bund 

Online 

30.11. Gemeinderatssitzung 
Markdorf 

Stadt Markdorf Vortrag zum Biotopver-
bund 

Rathaus Markdorf 

06.12. Weihnachts-Dienstbe-
sprechung Natur-
schutzbeauftragte 

UNB Vortrag zum Biotopver-
bund 

Online 

13.12. Gemeinderats-Aus-
schuss-Sitzung 

Stadt Überlingen 
bzw. Ausschuss 

Vortrag zum Biotopver-
bund 

Rathaussaal 
Überlingen 

     

 
Durch die Verschiebung der Landesgartenschau in Überlingen auf das Jahr 2021 ergaben sich 
wieder Möglichkeiten für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen inkl. öffentlicher Exkursio-
nen (vgl. Kap. 6.3). Die vom LEV Bodenseekreis unter anderem ausgerichtete Online-Fach-
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veranstaltung zu Wiesenbächen und -gräben wurde bereits in Kap. 5.10.6 ausführlich vorge-
stellt (vgl. auch Abb. 15a und Tabelle 5). Darüber hinaus gab es viele einzelne Vorträge bei 
Veranstaltungen Dritter, zum Beispiel zur Rückholung verloren gegangener FFH-Mähwiesen 
auf der Kreisverbandssitzung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Juli (vgl. Tabelle 
5). Weitere Vorträge stellten entweder die Arbeit des LEV allgemein wie bei der Obstregion 
Bodensee e.V. online im Mai oder in Kombination mit dem Thema Biotopverbund wie im Juli 
beim neuen LEV-Mitglied der Gemeinde Immenstaad vor. Alle übrigen acht Vorträge behan-
delten den Biotopverbund und fanden knapp überwiegend in Präsenz statt, zum Beispiel beim 
Kreisbauernverband Tettnang oder auf Gemeinderatssitzungen von Kressbronn und Markdorf 
(vgl. Kap. 7.3, Tabelle 5). 
 

6.2 Pressearbeit 
Auch bei der Pressearbeit 2021 stand das Thema Biotopverbund im Mittelpunkt (s.u.). Darüber 
hinaus wurde die erfreuliche Tatsache, dass jetzt alle Städte und Gemeinden im Bodensee-
kreis LEV-Mitglied sind, mit einer Pressemitteilung bekannt gemacht (vgl. Kap. 12, S. 46, Kap. 
4.2). Auch die Online-Fachtagung zum Artenschutz in Wiesengräben (vgl. Kap. 5.10.6) fand 
guten Niederschlag in der Presse bzw. in Info- und Rundbriefen (vgl. Kap. 12, S. 48, 50 und 
53-54). Den Hauptteil der Presseberichterstattung bildeten aber die Bemühungen der Kom-
munen zum Biotopverbund in Markdorf (vgl. Kap. 12, S. 48 und 52), Meckenbeuren (vgl. Kap. 
12, S. 49) und Kressbronn (vgl. Kap. 12, S. 51), ohne dass der LEV hier verstärkt mit Presse-
mitteilungen tätig geworden wäre. Ein ausführlicher Pressespiegel des Jahres 2021 findet sich 
in Kapitel 12. 
 

6.3 Veranstaltung: LEV-Ausstellung auf der Landesgartenschau Überlingen 
Sowohl die im April geplante, öffentliche Strandrasenexkursion als auch die Beteiligung des 
LEV am Landkreispavillon – beides im Uferpark der Landesgartenschau Überlingen 2021 – 
mussten corona-bedingt leider ausfallen. Vom 4. bis 15. August gab es mit der Ausstellung 
„Landschaftserhaltungsverbände – Partner für die Biodiversität“ im Treffpunkt BW (Pflanzen-
haus) in den Villengärten der Landesgartenschau dann aber ausführlich Gelegenheit, in brei-
tes Publikum anzusprechen. Der LEV-Stand wurde gemeinsam von der LEV-Koordinierungs-
stelle und dem LEV Bodenseekreis mit den Nachbar-LEVn aus Ravensburg, Biberach, Kon-
stanz und Tuttlingen betreut. Im Herzen der Ausstellung stand ein Schaf – symbolisch für die 
Offenhaltung von Trockenlebensräumen – und ein von der Firma Brielmaier zur Verfügung 
gestellter Spezial-Balkenmäher, der im Bodenseekreis bevorzugt in Feuchtgebieten einge-
setzt wird (vgl. Abb. 17a und b). Ein weiterer Publikumsmagnet war das Wiesenblumen-Me-
mory, bei dem die Besucherinnen und Besucher ihre Artenkenntnis beim Zuordnen von „Na-
menskärtchen“ zu gepflückten und in Vasen bereitgestellten typischen Pflanzenarten der Ma-
gerwiesen spielerisch testen konnten (Abb. 17c). Weitere Memory-Spiele mit Foto- und Na-
menskärtchen gab es zu den Themen „Vogelarten des Bodenseeufers“ und „Pflanzenarten 
der Feuchtgebiete“. Die LEV-Ausstellung im Treffpunkt BW (zukünftiges Pflanzenhaus der 
Stadt Überlingen) wurde komplettiert durch das Glücksrad „Lebensraum Streuobstwiese“ (vgl. 
LEV BODENSEEKREIS 2017: Abb. 19a, S. 26) und neue inhaltliche Roll-Ups zu den Themen 
Artenschutz auf Streuwiesen, Biotopverbund und Streuobstwiesen (vgl. Abb. 17a und b). 
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Am ersten Sonntag und am zweiten Donnerstag der Ausstellung wurde vom LEV Bodensee-
kreis jeweils eine naturkundliche Fußexkursion in den Uferpark angeboten (vgl. Abb. 17d). Bei 
diesen wurden unter anderem die Themen Strandrasen, auch wenn die seltenen Pflanzenar-
ten wie das Bodensee-Vergissmeinnicht in der Auspflanzungsfläche im Uferpark (vgl. Kap. 
5.2.1) im August unter Wasser waren, Bedeutung von Magerwiesen für den Insektenschutz 
sowie typische Vogelarten des Bodenseeufers behandelt (vgl. Abb. 17d). Über die LEV-Aus-
stellung im Treffpunkt BW wurde in einem ausführlichen Artikel im Südkurier berichtet (vgl. 
Kap. 12, S. 47). 

 

 

  Abb. 17: Ausstellung „Landschaftserhaltungsverbände – Partner für die Biodiversität“ auf der Landesgartenschau 
Überlingen (Treffpunkt BW, Villengärten) (von links oben nach rechts unten; Fotos: D. Doer): (a) Über-
sicht über die LEV-Ausstellung von der Empore des Pflanzenhauses aus fotografiert, 12.08.2021; (b) im 
Zentrum der Ausstellung steht das Schaf der LEV-Koordinierungsstelle sowie der Spezial-Balkenmäher 
der Fa. Brielmaier, 05.08.2021; (c) Frau Raabe und Frau Seif (von links) erklären Besuchern das „Wie-
senblumen-Memory“ mit der Zuordnung von Artnamen zu gepflückten, typischen Pflanzenarten der Ma-
gerwiesen, 12.08.2021; (d) eine von zwei naturkundlichen Fußexkursionen in den Uferpark der Landes-
gartenschau, 08.08.2021. 

 

6.4 Homepage 
Bei der fortgesetzten Pflege des Internetauftritts des LEV Bodenseekreis wurden 2021 insge-
samt fünf News-Meldungen hochgeladen, zum Beispiel zur LEV-Ausstellung auf der Landes-
gartenschau Überlingen (vgl. Kap. 6.3), zur Online-Fachtagung zu Wiesenbächen (vgl. Kap. 
5.10.6) und zum Engagement des LEV bei der Wiederherstellung von Mageren Flachland-
Mähwiesen (vgl. Kap. 5.3.1). 
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7 Projekte 

7.1 Projekt Streuobstwiesen 
Beim Thema Streuobstwiesen ergab sich das Problem, dass große Mostereien im Landkreis 
Verträge mit Bewirtschaftern von Bio-Streuobstwiesen gekündigt haben. Mit Kündigung der 
Verträge entfiel die Möglichkeit der Bio-Sammel-Zertifizierung für die Bewirtschafter bzw. Ei-
gentümer der Streuobstwiesen. Um ein koordiniertes Vorgehen zu erreichen, wurde der Aus-
tausch mit den Biomusterregionen Ravensburg und Bodensee sowie den beiden LEVn 
Ravensburg und Konstanz gesucht. Ziel dabei war es, die Möglichkeit einer Sammelzertifizie-
rung in Verbindung mit einem Label zu schaffen, welches gewisse Mindestanforderungen an 
die Bewirtschaftung der Wiesen beinhaltet. Über dieses Label hinaus gibt es Überlegungen 
für ein Projekt in Kooperation mit dem LEV Konstanz, welches sowohl den Artenschutz insbe-
sondere des Wendehalses, vielleicht auch des Wiedehopfes in Streuobstwiesen und Obstan-
lagen als auch allgemeine Biotopverbundthemen im Fokus haben soll. 
 
Der LEV bewarb bei Streuobstwiesenbesitzern die Fördersätze für Baumschnitt oder Pflan-
zungen, um einen Beitrag zum Erhalt der Streuobstwiesen zu leisten. Demnach werden bei-
spielsweise 40 Euro für einen Baumschnitt bei Bäumen mit Kronendurchmesser über 10 Meter 
gezahlt. 
 

7.2 LIFE-Projekt „Insekten Fördernde Region Bodensee“ 
Seit September 2020 läuft ein neues LIFE-Projekt zu „Insektenfördernden Regionen“ in 
Deutschland, bei dem die Bodensee-Stiftung unter anderem die Pilot-Region Bodensee koor-
diniert (BODENSEE-STIFTUNG 2022). In diesem Projekt sollen deutschlandweit sieben Insekten 
fördernde Regionen geschaffen werden, in denen durch geeignete Maßnahmen unter Einbe-
ziehung aller Anbaukulturen und -typen eine qualitative und quantitative Verbesserung der 
Lebensräume und des Nahrungsangebots für Insekten sowie eine Verringerung der negativen 
Auswirkungen von Pestiziden und Düngemittelbelastungen erreicht werden sollen. Der LEV 
Bodenseekreis hat im Jahr 2021 an verschiedenen Informationsveranstaltungen, Workshops 
und Sitzungen der Arbeitsgruppe für die Region Bodensee – alle in Online-Formaten – teilge-
nommen. Herr Doer ist als Vertreter des LEV in der regionalen AG aktiv in die Begleitung und 
Fortentwicklung des Projekts eingebunden. 
 

7.3 Biotopverbund im Bodenseekreis 

7.3.1 Beratung und Austausch: Kontakte mit Kommunen, Behörden und Privatinitiativen 
Im Zentrum der Arbeit des Jahres 2021 im Biotopverbundprojekt stand die Unterstützung der 
Kommunen bei der Vorbereitung und Ausschreibung der Biotopverbundplanung. Nachdem 
sich die Gelegenheit ergab, das Projekt bei der Bürgermeister-Sprengel-Sitzung im Jahr 2020 
zu bewerben und dabei der damalige Verbandsdirektor des Regionalverbandes Bodensee-
Oberschwaben, Wilfried Franke, eindringlich zur Teilnahme aufrief, ist die Bereitschaft der 
Kommunen im Bodenseekreis, eine Biotopverbundplanung aufzustellen, erfreulich hoch. Es 
konnte erreicht werden, dass insgesamt vier Biotopverbundplanungen im Jahr 2022 durchge-
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führt werden. Die durchführenden Kommunen sind die Stadt Markdorf, die Gemeinden Kress-
bronn und Meckenbeuren, sowie der GVV Meersburg mit seinen fünf Gemeinden. Darüber 
hinaus fanden Gespräche und Treffen mit weiteren Kommunen statt, so beispielsweise mit 
Immenstaad, Überlingen, Friedrichshafen sowie Tettnang und Neukirch. 
 
Im Regelfall erfolgte nach einem Erstkontakt mit der Gemeinde ein erstes Informationsge-
spräch, welches abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen entweder online per Videokonfe-
renz oder in Präsenz stattfand. Hierbei wurde mittels eines Vortrages über den Inhalt der Fach-
planes Biotopverbund, über die rechtlichen Grundlagen sowie über die Umsetzung und das 
weitere Vorgehen informiert. Im Zuge dessen wurde auch das Musterleistungsverzeichnis, 
welches die Ausschreibungen erleichtert und Planungen landesweit vereinheitlichet, voraus-
gefüllt und zugesendet. An diesen Erstgesprächen nahmen seitens der Kommunen meist Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Bau- oder Grünflächenämter teil, teilweise aber auch Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern oder einzelne Mitglieder des Gemeinderats. Es wurden 
folgende Gespräche mit Vertretern der Gemeinden geführt: 
 
22.04. mit der Gemeinde Kressbronn.  
30.04. mit der Gemeinde Daisendorf und darauf folgend am 
10.05. mit dem GVV Meersburg 
04.06. (Elternzeitvertretung durch D. Doer) und 12.07. mit der Gemeinde Immenstaad 
01.07. (Elternzeitvertretung durch J. Seif) mit der Stadt Markdorf 
01.09. in Überlingen 
02.09. in Meckenbeuren 
Sowie am 16.11 und 08.12 in Tettnang für die Gemeinden Tettnang und Neukirch. 
 
Die Kommunen, die sich zur Durchführung der Biotopverbundplanung entschlossen, wurden 
anschließend durch den Prozess der Ausschreibung und Vergabe begleitet. Das Projekt wurde 
in den Gemeinderäten vorgestellt und beworben, so beispielsweise am 13.10. in Meckenbeu-
ren, am 24.11. in Kressbronn und am 30.11. in Markdorf. Ferner wurde am 13.12. der LEV und 
das Biotopverbundprojekt dem Gemeinderats-Ausschuss für Spital, Forst und Umwelt der 
Stadt Überlingen vorgestellt. Die Kommunen, die die Planung ausgeschrieben haben, wurden 
über die Beratung hinaus bei der LPR-Antragstellung unterstützt. Letztlich wurden auch die 
beteiligten Planungsbüros mit Grundlagendaten versorgt sowie zum Biotopverbundprojekt und 
zum weiteren Vorgehen informiert. 
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7.3.2 Laufende Maßnahmen 
Auf einer Fläche des NSG Argen am 
Mühlkanal bei Langenargen ist im 
Jahr 2021 eine zweischürige Mahd 
mit Abräumen durchgeführt worden. 
Die Fläche ist eine ehemalige Pferde-
weide und wurde bisher einschürig 
gemäht. Die zweischürige Mahd 
wurde ausnahmsweise durchgeführt 
und soll der Fläche Nährstoffe entzie-
hen, da die Vegetation relativ wüch-
sig erschien. Ziel der Maßnahme ist 
die Entwicklung der Fläche zu einer 
Streuwiesenvegetation mit den jewei-
ligen wertgebenden Arten und damit 
die Schaffung einer neuen Kernflä-
che des Biotopverbundes feuchter 

Standorte (Abb. 18). Die Zielarten sind u.a. Tausendgüldenkraut und Sterndolde. Die Maß-
nahme dient gleichzeitig der Umsetzung von NATURA 2000 im FFH-Gebiet und NSG „Argen“ 
(vgl. Kap. 5.10.2).  
 

7.3.3 Öffentlichkeitsarbeit 
Das Projekt wurde bei verschiedenen Gelegenheiten vorgestellt und der Öffentlichkeit bekannt 
gemacht. Ziel ist es hierbei, zum einen den Biotopverbund bei kommunalen Akteuren zu be-
werben, zum anderen die Akzeptanz der Öffentlichkeit zu erhöhen. Im besonderen Fokus steht 
dabei die Landwirtschaft, die insbesondere bei der Maßnahmenumsetzung für das Projekt von 
besonderer Bedeutung ist. 
 
Am 05.10. bot sich bei der Versammlung des Kreisbauernverbandes (KBV) Tettnang eine 
erste Gelegenheit, Landwirtschaftsvertretern das Projekt vorzustellen, sowie über die Sorgen 
der Landwirte und über Chancen und Möglichkeiten des Biotopverbundes zu sprechen. Analog 
wurde das Projekt bei der Bezirkssprechersitzung des BLHV am 15.12. vorgestellt, ein weiterer 
Gesprächstermin war die Ortsversammlung des Bauernverbandes Kressbronn am 18.11. in 
Gattnau (vgl. auch Tabelle 5). Bei den Sitzungen wurden insbesondere Bedenken geäußert, 
dass hochwertige Flächen aus der Produktion genommen werden müssen, oder durch Vorga-
ben des Biotop- oder Artenschutzes schlechter als bisher oder gar nicht mehr nutzbar sein 
könnten. Als Beispiel wurden mögliche Einschränkungen bei der Verwendung von Spritzmit-
teln am Rande von Biotopen genannt. Diesen Bedenken konnte entgegnet werden, dass die 
Umsetzung von Biotopverbundmaßnahmen freiwillig ist und überwiegend auf Grenzertrags-
standorten stattfindet. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wird es zudem möglich sein, 
Anregungen und Kritik im Zuge der Erstellung der Biotopverbundplanungen zu äußern. Wei-
terhin können Maßnahmen über Mittel der der LPR attraktiv gefördert werden.  
 
Am 30.11. fand online ein Informationsgespräch mit dem Kreisverband des BUND statt. Dieser 
Termin wurde vertretungsweise durch Daniel Doer wahrgenommen, da zum selben Zeitpunkt 
durch Thomas Ueber das Projekt im Gemeinderat Markdorf vorgestellt wurde (vgl. Tabelle 5). 

 
Abb. 18: Wiese am Mühlkanal mit feuchtem und magerem As-

pekt der Vegetation im Vordergrund sowie wüchsigere 
Bereiche im Hintergrund. Foto: D. Doer, 20.05.2021. 
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Neben allgemeinen Informationen zum Projekt wurde auch über die Möglichkeit der Beteili-
gung und der Maßnahmenumsetzung gesprochen.  
 
Auf der LEV-Ausstellung auf der Landesgartenschau Überlingen (vgl. Kap. 6.3) wurde auch 
über den Biotopverbund informiert. Hierfür wurde eigens eines der drei neuen Roll-Ups gestal-
tet. Das Interesse der Besucher war trotz anderer attraktiver Angebote des Standes erfreulich 
hoch. 
 
Erfreulich gut war auch die Presseresonanz zum Thema Biotopverbund. Zum Start der Bio-
topverbundplanung in Markdorf wurde eine Pressemitteilung herausgegeben, woraufhin am 
24.08. ein Beitrag in den Lokalnachrichten des SWR 4 gesendet wurde und am 26.08. ein 
Artikel in der Schwäbischen Zeitung erschien (Kap. 12, S. 48). Weiterhin wurden nach Sit-
zungsterminen in den Gemeinderäten Presseartikel veröffentlicht, so am 23.10. in der Schwä-
bischen zum Biotopverbund Meckenbeuren (Kap. 12, S. 49), am 08.12. im Südkurier zu Mark-
dorf (Kap. 12, S. 52) sowie am 10.12. im Südkurier zu Kressbronn (vgl. Kap. 6.2 und Kap. 12, 
S. 51). 
 

7.4 Anlage von Blühstreifen 
 

Die Blühstreifen-Förderung wurde 
durch die UNB in fachlicher Beglei-
tung durch Frau Seif fortgeführt. 
 
Um die Blühstreifen zu bewerben und 
die Öffentlichkeit zu informieren, wur-
den auf Initiative von Herrn Mainber-
ger (Bauernverband Tettnang) und in 
Kooperation mit den Bauernverbän-
den sowie den Maschinenringen des 
Bodenseekreises Feldschilder erstellt. 
Diese haben die Größe A1 und sind 
aus wetterbeständigem Hartschaum 
gefertigt (Abb. 19). Es wurden zu-
nächst 20 Stück bestellt. Die Feld-
schilder können die Landwirte kosten-
los beim LEV und den Maschinenrin-
gen erhalten und an ihren Blühstreifen 
aufstellen. Ein druckfrisches Feld-
schild wurde auch auf der Exkursion 
zur Mitgliederversammlung in Stetten 
präsentiert (vgl. Kap. 3.1). 
 
 

 
Abb. 19: Im Jahr 2021 wurden in Kooperation mit den Bauern-

verbänden und den Maschinenringen im Bodensee-
kreis Feldschilder zur Information der Öffentlichkeit 
über die Blühstreifen erstellt. Foto: D. Doer, 
17.09.2021. 
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8 Landschaftspflegegelder 
Das Budget des LEV in der Landschaftspflege ist formal weitgehend im LPR-Kreispflegepro-
gramm des Bodenseekreises enthalten. Die fachlichen Vorbereitungen wie die Absprachen, 
das Einholen von Angeboten und die Vertragsverhandlungen im Vorfeld sowie die Eingabe 
der Vorgänge ins LaIS und LaIS-GIS leisten die LEV-Mitarbeiter. Die rechnerische Abwicklung 
erfolgt im Wesentlichen durch die Natura 2000-Beauftragte an der Unteren Naturschutzbe-
hörde (Elke Piehlmaier). Bei einigen Arbeiten, insbesondere in NSGs, werden Beauftragung 
und Abrechnung von Herrn Leuker, geb. Szymkowiak (RP Tübingen) vorgenommen. Klassi-
scherweise werden Verträge, Aufträge oder Anträge über Mittel der Landschaftspflegerichtlinie 
(LPR) vergeben.  
 
Die LPR-finanzierten Landschaftspflegearbeiten des LEV gliedern sich in drei Bereiche: 

- einmalige Aufträge (diese wiederum einerseits LPR-Mittel des Kreises und anderer-
seits LPR-Mittel des Regierungspräsidiums) 

- wiederkehrende Verträge / Aufträge 
- 5-Jahresverträge nach LPR-Teil A 

Bei den einjährigen 
Verträgen, die wie-
derholt bzw. alljähr-
lich geplant sind, 
wünscht sich die Hö-
here Naturschutzbe-
hörde nach Möglich-
keit eine Umwand-
lung in 5-Jahres-A-
Verträge. Insgesamt 
wurden vom LEV im 
Bodenseekreis im 
Jahr 2021 Land-

schaftspflegemaß-
nahmen in Höhe von 
229.108,76 € organi-
siert (vgl. Abb. 20, Ta-

belle 6). 
 
Tabelle 6: Verträge, Aufträge und Anträge nach Landschaftspflegerichtlinie, die vom LEV 2021 organisiert 

wurden 

Bereich Betrag 
Einmalige Aufträge über RP-Mittel 29.698,52 € 
Einmalige Aufträge/ Anträge (LPR B / E) 93.022,30 € 
Jährliche Aufträge/Verträge (LPR B) 49.078,30 € 
5-Jahresverträge (LPR A) 57.309,64 € 
Summe 229.108,76 € 

 

 
Abb. 20: Aufteilung der Landschaftspflegegelder aus LPR-Mitteln für Maßnahmen, 

die 2021 durch den LEV organisiert wurden, in Höhe von insgesamt 
229.108,76  € auf die drei Bereiche einmalige Aufträge/Anträge (B-E), jähr-
liche Aufträge/Verträge (B) und 5-Jahresverträge (A). 
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Insgesamt sind im Jahr 2021 133 Maßnahmen durchgeführt bzw. begleitet worden. Diese ver-
teilen sich über den gesamten Landkreis (vgl. Tabelle 7). Die gesamte Vertragsfläche im Bo-
denseekreis beträgt knapp 147 ha. Zu beachten ist aber, dass es für viele Maßnahmen wie 
Entbuschungen oder die Beauftragung von Gutachten keinen Flächenbezug gibt.  
 
Tabelle 7: Verteilung von LPR-Maßnahmen in den Gemeinden 

Gemeinde Fläche [ha] Mittel [€] Anzahl 
Bermatingen 12,57 6.822,22 5 
Deggenhausertal 11,54 33.212,37 13 
Heiligenberg 11,44 17.127,15 13 
Immenstaad 10,16 5.364,68 2 
Kressbronn 23,71 29.180,30 27 
Langenargen 0,49 2.141,76 3 
lmmenstaad 0,33 559,30 1 
Markdorf 21,71 17.195,89 8 
Neukirch 1,03 2.992,22 4 
Owingen 1,27 1.431,60 3 
Salem 23,06 41.397,67 13 
Tettnang 23,65 31.042,97 26 
Überlingen 4,41 4.338,64 3 
Uhldingen-Mühlhofen 1,19 676,76 1 
Gemeindeübergreifend 0,11 35.625,23 11 
Gesamtergebnis 146,67 229.108,76 133 

 
Da eine Hauptaufgabe der LEVs die Umsetzung der Managementpläne von Natura 2000 – 
Gebieten ist, ist die Aufteilung der Maßnahmen auf die FFH- bzw. Vogelschutzgebiete eben-
falls relevant (vgl. Tabelle 8). Maßnahmen, die (knapp) außerhalb des FFH-Gebiets liegen, 
aber einen fachlichen Bezug zu diesem haben, werden zum FFH-Gebiet geschlagen.  
 
Tabelle 8: Verteilung von LPR-Maßnahmen in den Natura-2000-Gebieten 

FFH-Gebiet Fläche [ha] Mittel [€] Anzahl 
Bodenseeuferlandschaft östlich Friedrichshafen 9,82 15.293,18 12 
Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf 56,79 65.552,83 24 
Bodenseehinterland bei Überlingen 7,15 6.841,01 8 
Deggenhausertal 18,36 22.399,40 18 
Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau 39,07 62.409,16 52 
Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft 0,11 1.108,18 1 
Rotachtal 4,11 27.781,43 7 
Gebietsübergreifend  21.338,96 5 
Außerhalb NATURA 2000 11,27 6.384,61 6 
Gesamtergebnis 146,67 229.108,76 133 
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Neben allgemeinen Informationen zum Projekt wurde auch über die Möglichkeit der Beteili-
gung und der Maßnahmenumsetzung gesprochen.  
 
Auf der LEV-Ausstellung auf der Landesgartenschau Überlingen (vgl. Kap. 6.3) wurde auch 
über den Biotopverbund informiert. Hierfür wurde eigens eines der drei neuen Roll-Ups gestal-
tet. Das Interesse der Besucher war trotz anderer attraktiver Angebote des Standes erfreulich 
hoch. 
 
Erfreulich gut war auch die Presseresonanz zum Thema Biotopverbund. Zum Start der Bio-
topverbundplanung in Markdorf wurde eine Pressemitteilung herausgegeben, woraufhin am 
24.08. ein Beitrag in den Lokalnachrichten des SWR 4 gesendet wurde und am 26.08. ein 
Artikel in der Schwäbischen Zeitung erschien (Kap. 12, S. 48). Weiterhin wurden nach Sit-
zungsterminen in den Gemeinderäten Presseartikel veröffentlicht, so am 23.10. in der Schwä-
bischen zum Biotopverbund Meckenbeuren (Kap. 12, S. 49), am 08.12. im Südkurier zu Mark-
dorf (Kap. 12, S. 52) sowie am 10.12. im Südkurier zu Kressbronn (vgl. Kap. 6.2 und Kap. 12, 
S. 51). 
 

7.4 Anlage von Blühstreifen 
 

Die Blühstreifen-Förderung wurde 
durch die UNB in fachlicher Beglei-
tung durch Frau Seif fortgeführt. 
 
Um die Blühstreifen zu bewerben und 
die Öffentlichkeit zu informieren, wur-
den auf Initiative von Herrn Mainber-
ger (Bauernverband Tettnang) und in 
Kooperation mit den Bauernverbän-
den sowie den Maschinenringen des 
Bodenseekreises Feldschilder erstellt. 
Diese haben die Größe A1 und sind 
aus wetterbeständigem Hartschaum 
gefertigt (Abb. 19). Es wurden zu-
nächst 20 Stück bestellt. Die Feld-
schilder können die Landwirte kosten-
los beim LEV und den Maschinenrin-
gen erhalten und an ihren Blühstreifen 
aufstellen. Ein druckfrisches Feld-
schild wurde auch auf der Exkursion 
zur Mitgliederversammlung in Stetten 
präsentiert (vgl. Kap. 3.1). 
 
 

 
Abb. 19: Im Jahr 2021 wurden in Kooperation mit den Bauern-

verbänden und den Maschinenringen im Bodensee-
kreis Feldschilder zur Information der Öffentlichkeit 
über die Blühstreifen erstellt. Foto: D. Doer, 
17.09.2021. 
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Neben allgemeinen Informationen zum Projekt wurde auch über die Möglichkeit der Beteili-
gung und der Maßnahmenumsetzung gesprochen.  
 
Auf der LEV-Ausstellung auf der Landesgartenschau Überlingen (vgl. Kap. 6.3) wurde auch 
über den Biotopverbund informiert. Hierfür wurde eigens eines der drei neuen Roll-Ups gestal-
tet. Das Interesse der Besucher war trotz anderer attraktiver Angebote des Standes erfreulich 
hoch. 
 
Erfreulich gut war auch die Presseresonanz zum Thema Biotopverbund. Zum Start der Bio-
topverbundplanung in Markdorf wurde eine Pressemitteilung herausgegeben, woraufhin am 
24.08. ein Beitrag in den Lokalnachrichten des SWR 4 gesendet wurde und am 26.08. ein 
Artikel in der Schwäbischen Zeitung erschien (Kap. 12, S. 48). Weiterhin wurden nach Sit-
zungsterminen in den Gemeinderäten Presseartikel veröffentlicht, so am 23.10. in der Schwä-
bischen zum Biotopverbund Meckenbeuren (Kap. 12, S. 49), am 08.12. im Südkurier zu Mark-
dorf (Kap. 12, S. 52) sowie am 10.12. im Südkurier zu Kressbronn (vgl. Kap. 6.2 und Kap. 12, 
S. 51). 
 

7.4 Anlage von Blühstreifen 
 

Die Blühstreifen-Förderung wurde 
durch die UNB in fachlicher Beglei-
tung durch Frau Seif fortgeführt. 
 
Um die Blühstreifen zu bewerben und 
die Öffentlichkeit zu informieren, wur-
den auf Initiative von Herrn Mainber-
ger (Bauernverband Tettnang) und in 
Kooperation mit den Bauernverbän-
den sowie den Maschinenringen des 
Bodenseekreises Feldschilder erstellt. 
Diese haben die Größe A1 und sind 
aus wetterbeständigem Hartschaum 
gefertigt (Abb. 19). Es wurden zu-
nächst 20 Stück bestellt. Die Feld-
schilder können die Landwirte kosten-
los beim LEV und den Maschinenrin-
gen erhalten und an ihren Blühstreifen 
aufstellen. Ein druckfrisches Feld-
schild wurde auch auf der Exkursion 
zur Mitgliederversammlung in Stetten 
präsentiert (vgl. Kap. 3.1). 
 
 

 
Abb. 19: Im Jahr 2021 wurden in Kooperation mit den Bauern-

verbänden und den Maschinenringen im Bodensee-
kreis Feldschilder zur Information der Öffentlichkeit 
über die Blühstreifen erstellt. Foto: D. Doer, 
17.09.2021. 
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Neben allgemeinen Informationen zum Projekt wurde auch über die Möglichkeit der Beteili-
gung und der Maßnahmenumsetzung gesprochen.  
 
Auf der LEV-Ausstellung auf der Landesgartenschau Überlingen (vgl. Kap. 6.3) wurde auch 
über den Biotopverbund informiert. Hierfür wurde eigens eines der drei neuen Roll-Ups gestal-
tet. Das Interesse der Besucher war trotz anderer attraktiver Angebote des Standes erfreulich 
hoch. 
 
Erfreulich gut war auch die Presseresonanz zum Thema Biotopverbund. Zum Start der Bio-
topverbundplanung in Markdorf wurde eine Pressemitteilung herausgegeben, woraufhin am 
24.08. ein Beitrag in den Lokalnachrichten des SWR 4 gesendet wurde und am 26.08. ein 
Artikel in der Schwäbischen Zeitung erschien (Kap. 12, S. 48). Weiterhin wurden nach Sit-
zungsterminen in den Gemeinderäten Presseartikel veröffentlicht, so am 23.10. in der Schwä-
bischen zum Biotopverbund Meckenbeuren (Kap. 12, S. 49), am 08.12. im Südkurier zu Mark-
dorf (Kap. 12, S. 52) sowie am 10.12. im Südkurier zu Kressbronn (vgl. Kap. 6.2 und Kap. 12, 
S. 51). 
 

7.4 Anlage von Blühstreifen 
 

Die Blühstreifen-Förderung wurde 
durch die UNB in fachlicher Beglei-
tung durch Frau Seif fortgeführt. 
 
Um die Blühstreifen zu bewerben und 
die Öffentlichkeit zu informieren, wur-
den auf Initiative von Herrn Mainber-
ger (Bauernverband Tettnang) und in 
Kooperation mit den Bauernverbän-
den sowie den Maschinenringen des 
Bodenseekreises Feldschilder erstellt. 
Diese haben die Größe A1 und sind 
aus wetterbeständigem Hartschaum 
gefertigt (Abb. 19). Es wurden zu-
nächst 20 Stück bestellt. Die Feld-
schilder können die Landwirte kosten-
los beim LEV und den Maschinenrin-
gen erhalten und an ihren Blühstreifen 
aufstellen. Ein druckfrisches Feld-
schild wurde auch auf der Exkursion 
zur Mitgliederversammlung in Stetten 
präsentiert (vgl. Kap. 3.1). 
 
 

 
Abb. 19: Im Jahr 2021 wurden in Kooperation mit den Bauern-

verbänden und den Maschinenringen im Bodensee-
kreis Feldschilder zur Information der Öffentlichkeit 
über die Blühstreifen erstellt. Foto: D. Doer, 
17.09.2021. 
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kreis Feldschilder zur Information der Öffentlichkeit 
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Neben allgemeinen Informationen zum Projekt wurde auch über die Möglichkeit der Beteili-
gung und der Maßnahmenumsetzung gesprochen.  
 
Auf der LEV-Ausstellung auf der Landesgartenschau Überlingen (vgl. Kap. 6.3) wurde auch 
über den Biotopverbund informiert. Hierfür wurde eigens eines der drei neuen Roll-Ups gestal-
tet. Das Interesse der Besucher war trotz anderer attraktiver Angebote des Standes erfreulich 
hoch. 
 
Erfreulich gut war auch die Presseresonanz zum Thema Biotopverbund. Zum Start der Bio-
topverbundplanung in Markdorf wurde eine Pressemitteilung herausgegeben, woraufhin am 
24.08. ein Beitrag in den Lokalnachrichten des SWR 4 gesendet wurde und am 26.08. ein 
Artikel in der Schwäbischen Zeitung erschien (Kap. 12, S. 48). Weiterhin wurden nach Sit-
zungsterminen in den Gemeinderäten Presseartikel veröffentlicht, so am 23.10. in der Schwä-
bischen zum Biotopverbund Meckenbeuren (Kap. 12, S. 49), am 08.12. im Südkurier zu Mark-
dorf (Kap. 12, S. 52) sowie am 10.12. im Südkurier zu Kressbronn (vgl. Kap. 6.2 und Kap. 12, 
S. 51). 
 

7.4 Anlage von Blühstreifen 
 

Die Blühstreifen-Förderung wurde 
durch die UNB in fachlicher Beglei-
tung durch Frau Seif fortgeführt. 
 
Um die Blühstreifen zu bewerben und 
die Öffentlichkeit zu informieren, wur-
den auf Initiative von Herrn Mainber-
ger (Bauernverband Tettnang) und in 
Kooperation mit den Bauernverbän-
den sowie den Maschinenringen des 
Bodenseekreises Feldschilder erstellt. 
Diese haben die Größe A1 und sind 
aus wetterbeständigem Hartschaum 
gefertigt (Abb. 19). Es wurden zu-
nächst 20 Stück bestellt. Die Feld-
schilder können die Landwirte kosten-
los beim LEV und den Maschinenrin-
gen erhalten und an ihren Blühstreifen 
aufstellen. Ein druckfrisches Feld-
schild wurde auch auf der Exkursion 
zur Mitgliederversammlung in Stetten 
präsentiert (vgl. Kap. 3.1). 
 
 

 
Abb. 19: Im Jahr 2021 wurden in Kooperation mit den Bauern-

verbänden und den Maschinenringen im Bodensee-
kreis Feldschilder zur Information der Öffentlichkeit 
über die Blühstreifen erstellt. Foto: D. Doer, 
17.09.2021. 
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tet. Das Interesse der Besucher war trotz anderer attraktiver Angebote des Standes erfreulich 
hoch. 
 
Erfreulich gut war auch die Presseresonanz zum Thema Biotopverbund. Zum Start der Bio-
topverbundplanung in Markdorf wurde eine Pressemitteilung herausgegeben, woraufhin am 
24.08. ein Beitrag in den Lokalnachrichten des SWR 4 gesendet wurde und am 26.08. ein 
Artikel in der Schwäbischen Zeitung erschien (Kap. 12, S. 48). Weiterhin wurden nach Sit-
zungsterminen in den Gemeinderäten Presseartikel veröffentlicht, so am 23.10. in der Schwä-
bischen zum Biotopverbund Meckenbeuren (Kap. 12, S. 49), am 08.12. im Südkurier zu Mark-
dorf (Kap. 12, S. 52) sowie am 10.12. im Südkurier zu Kressbronn (vgl. Kap. 6.2 und Kap. 12, 
S. 51). 
 

7.4 Anlage von Blühstreifen 
 

Die Blühstreifen-Förderung wurde 
durch die UNB in fachlicher Beglei-
tung durch Frau Seif fortgeführt. 
 
Um die Blühstreifen zu bewerben und 
die Öffentlichkeit zu informieren, wur-
den auf Initiative von Herrn Mainber-
ger (Bauernverband Tettnang) und in 
Kooperation mit den Bauernverbän-
den sowie den Maschinenringen des 
Bodenseekreises Feldschilder erstellt. 
Diese haben die Größe A1 und sind 
aus wetterbeständigem Hartschaum 
gefertigt (Abb. 19). Es wurden zu-
nächst 20 Stück bestellt. Die Feld-
schilder können die Landwirte kosten-
los beim LEV und den Maschinenrin-
gen erhalten und an ihren Blühstreifen 
aufstellen. Ein druckfrisches Feld-
schild wurde auch auf der Exkursion 
zur Mitgliederversammlung in Stetten 
präsentiert (vgl. Kap. 3.1). 
 
 

 
Abb. 19: Im Jahr 2021 wurden in Kooperation mit den Bauern-

verbänden und den Maschinenringen im Bodensee-
kreis Feldschilder zur Information der Öffentlichkeit 
über die Blühstreifen erstellt. Foto: D. Doer, 
17.09.2021. 
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10 Haushalt & Finanzen LEV 

10.1 Haushaltsplan 2021 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde im Sommer 2020 vom Geschäftsführer im Entwurf 
aufgestellt und im November 2020 bei der Vorstandssitzung verabschiedet (vgl. Tabelle 10). 
Zum besseren Vergleich wird in Tabelle 10 auch das Rechnungsergebnis 2020 angegeben.  
 
Tabelle 10: Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis 2021 (sowie zu Vergleichszwecken Rechnungser-

gebnis 2020) des LEV Bodenseekreis 

Kos-
ten-
stelle 

Bezeichnung Rechnungser-
gebnis 2021 

Ansatz 
2021 

Rechnungser-
gebnis 2020 

    Stand: 09.04.2022 Stand: 
12.11.2020 Stand: 23.02.2021 

2110 Spenden und Mitgliedsbeiträge 6.200,00 5.700 5.700 
2170 Übertrag aus Vorjahr 0,00 0 0 
2302 Zuschuss Land für Personal (1,5 Stellen) 113.801,41 124.000 111.764 
2304 Zuschuss Kreis für Personal (0,5 Stellen) 41.786,90 46.000 39.637 

2306 
Zuschuss Land für Biotopverbund-Projekt-
stelle (Personalkosten) 50.276,48 62.000 14.690 

2310 Zuschuss Kreis für Sachmittel 0,00 3.000 0 

2312 
Zuschuss Land für Biotopverbund-Projekt-
stelle (Sachkosten) 8.889,00 8.889 2.222 

2400 Vermischte Einnahmen 0,00 0 0 

 ***EINNAHMEN*** 220.953,79 249.589 174.013 
      

2550 Personalausgaben -206.493,55 232.000 168.198 
2560 Reisekosten, inkl. Teilnahmegebühren -2.079,55 3.500 2.135 
2570 Aus- und Fortbildung -285,00 1.000 40 
2660 Sachkosten Biotopverbund-Projektstelle -8.889,00 8.889 2.222 

2700 
Geschäftsausgaben, inkl. Versicherungen 
u. Mitgliedsbeiträgen -1.260,00 2.000 1.148 

2702 Mobilfunkkosten 0,00 300 0 

2710 
Geräte, Ausstattungsgegenstände, Büro-
bedarf -1.921,69 500 34 

2715 Bücher und Zeitschriften -25,00 100 0 
2810 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 800 0 
2900 Öffentliche Bekanntmachungen Personal 0,00 500 235 

  ***AUSGABEN*** -220.953,79 249.589 174.013 

 ***ERGEBNIS*** 0 0 0 
     
© Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V. 09.04.2022     

10.2 Jahresabschluss 2021 
Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 09.04.2022 vom LEV Boden-
seekreis vorgenommen (vgl. Tabelle 10). Da in einigen Kostenstellen geringere Kosten als 
angesetzt angefallen sind, wurden die Gelder der Kostenstelle „2310 Zuschuss Kreis für Sach-
mittel“ im Jahr 2021 erneut nicht benötigt. 
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11 Ausblick auf das Jahr 2022 

11.1 Umsetzung Managementpläne NATURA 2000 
Auch im Jahr 2022 werden die LEV-Mitarbeiter viel Zeit in die Umsetzung der Management-
pläne investieren und viele Maßnahmen fortsetzen oder beginnen. Das Engagement für die 
Rückholung so genannter Verlustflächen von Mageren Flachland-Mähwiesen mittels Wieder-
herstellungsverträgen mit den Bewirtschaftern wird umfangreich fortgesetzt und intensiviert. 
Weitere Maßnahmen betreffen z.B. die Durchführung der Entbuschung des Hangrutschs Sum-
merau im Winter 2021/22 oder des wertvollen Magerrasen-Standorts Hahnenbuch (NSG Ar-
gen, bei Laimnau) im Herbst 2022. Auch die Bemühungen zum Strandrasenschutz werden in 
2022 wieder etwas intensiviert, indem gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Bodenseeufer 
(AGBU) eine Exkursion geplant ist (vgl. Kap. 11.2) sowie die Fachtagung der AGBU zum 
Thema besucht werden soll. 
 
Die Bemühungen zum Artenschutz werden an verschiedenen Stellen fortgesetzt: Neue Maß-
nahmenideen betreffen hier die Lebensstätten der FFH-Fließgewässerarten Steinkrebs und 
Bachmuschel. Als Ad-hoc-Artenschutzmaßnahme für den Steinkrebs sollen Krebssperren ge-
gen die Ausbreitung der Krebspest durch invasive Krebsarten im Wielandsbach bzw. im Ober-
langnauer Bach installiert werden. Für die Bachmuschel ist eine Unterstützung der Reproduk-
tion durch Fang und Umsiedlung von Wirtsfischen und Bachmuscheln selbst geplant. 
 

11.2 Öffentlichkeitsarbeit 
Die ursprünglich im Landesgartenschaujahr geplante Exkursion zu dem Auspflanzungsstand-
ort der Strandrasen-Pflanzenarten im Uferpark (vgl. Abb. 2) soll im Frühjahr 2022 als öffentli-
che Fußexkursion in Kooperation mit der AGBU durchgeführt werden. 
 

11.3 Projekte 
Nachdem Ende 2020 wichtige Keltereien im Bodenseeraum ihre Lieferverträge und damit auch 
die Übernahme der Bio-Zertifizierung im Streuobst gekündigt haben, wird sich der LEV Bo-
denseekreis in Abstimmung mit wichtigen Akteuren wie den LEVen Konstanz und Ravensburg 
sowie den Biomusterregionen Ravensburg und Bodensee auch im Jahr 2022 um eine Lösung 
der Problematik bemühen. Dabei soll einerseits die künftige Biozertifizierung sichergestellt 
werden, andererseits sollen Anreize geschaffen werden, dass Streuobstwiesenbesitzer und  
-Bewirtschafter das Grünland nach Maßstäben des Naturschutzes nutzen. Damit soll die Wer-
tigkeit für Insekten, aber auch für Vögel wie Grün- und Grauspecht, Wendehals oder Steinkauz 
erhöht werden. 
 
Einen wesentlichen Kern zur Umsetzung des Biotopverbunds im Bodenseekreis bildet die in-
tensive Beratung der Städte und Gemeinden zur Beauftragung der Planung einer Konkretisie-
rung des landesweiten Fachplans Biotopverbund auf der jeweiligen Gemarkung. Dabei werden 
weitere Kommunen mit der Ausschreibung von Planungen beginnen. Die Kommunen, die be-
reits 2021 ins Projekt gestartet sind, werden bei der Durchführung der Planung begleitet. 
Hierzu gehört beispielsweise die Durchführung von Scopings. Fachlich unterstützt und inhalt-
lich begleitet werden auch die durchführenden Planungsbüros. Daneben werden Maßnah-
menumsetzungen abgestimmt und vor Ort angegangen. Da es ebenfalls dem Biotopverbund 
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dient, werden auch die Themenfelder einer ökologischeren Anlage und Pflege von öffentli-
chem Grün bearbeitet sowie das Blühstreifenprojekt vom Projektmitarbeiter durchgeführt. 
 
Auch die Beteiligung des LEV Bodenseekreis an laufenden Projekten wie der Bio-Musterre-
gion Bodensee oder dem neuen LIFE-Projekt „Insekten fördernde Regionen“ der Bodensee-
Stiftung wird durch die aktive Teilnahme an Beiräten oder vergleichbaren Gremien fortgesetzt. 
Über die im Einzelnen aufgezählten Projekte hinaus steht der LEV seinen Mitgliedern natürlich 
auch weiterhin für eine Beratung zu den Themen Natura 2000, Natur- und Artenschutz, Land-
schaftspflege und Fördermöglichkeiten zur Verfügung. 
 

11.4 Haushaltsplan 2022 
Auf der Vorstandsitzung am 18.11.2021 wurde der Haushaltsplan 2022 vom LEV-Vorstand 
beschlossen (Tabelle 11).  
 
Tabelle 11: Haushaltsansatz 2022 des LEV Bodenseekreis 

Kostenstelle Bezeichnung Ansatz 
2022 Ansatz 

2021 

Rechnungs-
ergebnis 

2020     Stand: 
18.11.2021 

2110 Spenden und Mitgliedsbeiträge 6.200 5.700 5.700 
2170 Übertrag aus Vorjahr 0 0 0 
2302 Zuschuss Land für Personal (1,5 Stellen) 126.000 124.000 111.764 
2304 Zuschuss Kreis für Personal (0,5 Stellen) 47.500 46.000 39.637 

2306 
Zuschuss Land für Biotopverbund-Projektstelle 
(Personalkosten) 65.000 62.000 14.690 

2310 Zuschuss Kreis für Sachmittel 2.500 3.000 0 

2312 
Zuschuss Land für Biotopverbund-Projektstelle 
(Sachkosten) 9.000 8.889 2.222 

2400 Vermischte Einnahmen 0 0 0 
  ***EINNAHMEN*** 256.200 249.589 174.013 
        

2550 Personalausgaben 238.500 232.000 168.198 
2560 Reisekosten, inkl. Teilnahmegebühren 3.500 3.500 2.135 
2570 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 40 
2600 Sachkosten Biotopverbund-Projektstelle 9.000 8.889 2.222 

2700 
Geschäftsausgaben, inkl. Versicherungen u. 
Mitgliedsbeiträgen 2.000 2.000 1.148 

2702 Mobilfunkkosten 300 300 0 
2710 Geräte, Ausstattungsgegenstände, Bürobedarf 500 500 34 
2715 Bücher und Zeitschriften 100 100 0 
2810 Öffentlichkeitsarbeit 800 800 0 
2900 Öffentliche Bekanntmachungen Personal 500 500 235 

  ***AUSGABEN*** 256.200 249.589 174.013 
 ***ERGEBNIS*** 0 0 0 
     

© Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V. 18.11.2021     
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12 Pressespiegel 
 

 
Schwäbische Zeitung, 27.03.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwäbische Zeitung, 31.07.2021 
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Südkurier, 07.08.2021 
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Schwäbische Zeitung, 26.08.2021 
(zu diesem Thema ist auch ein Artikel im Südkurier erschienen und ein Radiobeitrag in 
SWR 4 ausgestrahlt worden) 
 

 
LNV-Infobrief, 05.10.2021   
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Schwäbische Zeitung, 23.10.2021 
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Schwäbische Zeitung, 28.10.2021 
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Schwäbische Zeitung, 10.12.2021 
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Südkurier, 08.12.2021 
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DVL-Rundbrief (Aktuelles aus den Bundesländern), Dezember 2021 (Seite 1) 
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DVL-Rundbrief (Aktuelles aus den Bundesländern), Dezember 2021 (Seite 2) 
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